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125. Halle, Sonnabend den 2. Juni
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Halle, d. 1. Juni. Einheit und Freiheit! So lautete

das Feldgeſchrei des deutſchen Volkes ſeit funf Vierteljahren.
Es war nicht die vorübergehende Parole einer Partei, nicht das
Stichwort einer augenblicklichen Stimmung. Was die deutſche
Nation mit Energie und unerſchütterlicher Zahigkeit forderte,
deſſen war ſie ſich als einer durch ihre deutſche Erziehung ge-
gebenen Nothwendigkeit bewußt. Wie ſtraff auch der Partiku-
larismus die Fäden der dynaſtiſchen Sonderintereſſen anzog,
das deutſche Volk iſt dennoch zu einer geſammtſtaatlichen Na
tionaleinheit auf deutſche Weiſe erzogen und fur politiſche
Freiheit bis zu einem gewiſſen Grade vorgebildet. So weit
die klaſſiſche deutſche Litteratur und die deutſche Kultur und
alles, was mit ihnen im Zuſammenhange ſteht, reicht ſo weit
iſt das Gefühl und das Bewußtſein der Nothwendigkeit durch-
gebrochen, nicht etwa den deutſchen Bund im Jntereſſe der
Fürſten zu reformiren, vielmehr die deutſche Nationaleinheit auf
Koſten derer herzuſtellen, denen Vernunft und Geſchichte und
Recht die Schuld der deutſchen Zerriſſenheit und der deutſchen
Ohnmacht zuſchreiben. Das widernatuürlich geſonderte Leben
der einzelnen Volksſtamme iſt im Bewußtſein zum deutſchen
Nationalleben erwachſen aus den ewig großen Schöpfungen un-
ſerer deutſchen Litteratur, unſerer deutſchen Philoſophie, unſerer
Kunſt und unſerer geſammten Technik. Es ſind nicht etwa
Einzelne, deren Ruf und Mahnungen in dem Gerauſche der
Welt verhallen wurden, die nach nationaler Einheit verlangen,
ſondern es ſind alle jene Volksklaſſen, die der deutſchen Litte-
ratur und der deutſchen Nationalerziehung erreichbar ſind, die
an der deutſchen Kultur Theil haben, die dem Strome der
deutſchen Civiliſation folgen: es ſind alle jene Volksklaſſen,
welche die eigentliche Schwerkraft der deutſchen Staatenwelt
ausmachen und deren Autorität alle von ihnen abwarts liegen-
den Volksſchichten beherrſcht und nach ſich zieht: es ſind dieje
nigen Klaſſen, vor deren Machtworte die geringe undeutſch gebil-
dete Zahl Verſtockter in Ohnmacht verſchwindet. Dieſer deut-
ſche Geiſt war es, welcher im März 1848 den Hammer hob
und an die Thore der deutſchen Fürſtenburgen ſchlug, um das
erſte unerläßliche Gut eines ſich machtig fühlenden großen Vol-
kes, die Nationaleinheit, zu fordern. Vor dieſem gewaltigen
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Hammerſchlage, der nur erſt die Stunde eines neuen Tages
verkuündete, erbebten die Schloßmauern, wankten die Throne,
erzitterte das Gewiſſen derer, die ſich der Mitſchuld bewußt wa
ren, Deutſchlands politiſches Daſein vernichtet zu haben. Vor
den Augen der deutſchen Fürſten erhob ſich mit einem Male
eine rieſige Größe mit allen Machtattributen bekleidet, die die
Fürſtenmacht und den Fuürſtenglanz weit überragte. Die Ge-
walt des Augenblicks vermochte, was der politiſchen Einheit ei-
nes ganzen Menſchenalters nicht moglich geweſen, ſie offnete die
Herzen der Machthaber, ſie erklärten ſich bereit, auf den Altar
des Vaterlandes alle die Opfer niederlegen zu wollen, die noth-
wendig waren, um Deutſchland zu einer kräftigen Einheit zu
ſammen zu ſchließen. Vor allen war es vorzüglich die preußi-
ſche Regierung, welche wiederholt „die Einheit und Frei-
heit Deutſchlands auf den Grundlagen einer auf-
richtigen konſtitutionellen deutſchen Verfaſſung“
forderte. Die Nationalverſammlung wurde berufen, die Ver-
faſſung Deutſchlands zwiſchen den Furſten und dem Volke zu
Stande zu bringen und nach eilfmonatlicher heißer Arbeit legte
dieſer Volksrath der Nation ein deutſches Bundesſtaats-Grund-
geſetz vor, dem die grooßern Staaten Deutſchlands die unbe-
dingte Anerkennung verweigerten, die kleinern aus verſchiedenen
Gründen freiwillig oder gezwungen beiſtimmten. Deutſchland,
dem die Fürſten verſprochen hatten, alles zu opfern, was die
Einheit erfordern möchte, die aber dieſe Verheißungen ſo oft
und ſo erfolglos wiederholt hatten, daß ſie bereits zur bedeu-
tungsloſen Phraſe herabgeſunken waren, drohte eine Gefahr,
größer, als ſie das vergangene Jahr geſehen. Wie die politi-
ſchen Parteien unſeres herrlichen Vaterlandes heftig an einander
geriethen und die Verwegenen den Weg der Gewalt und des
Verbrechens nicht ſcheuten, ſo verſtrickte Hader und auseinander-
ſtrebende Abſichten und Grundſätze die Regierungen. Statt der
gehofften, erſehnten, geforderten Einheit ſah ſich Oeutſchland in
drei feindſelige Lager geſpalten, der Bürgerkrieg ſtand vor den
Thoren der einzelnen Staaten und an den Enden und im Her-
zen unſeres Vaterlandes pflanzte das Verbrechen die blutigen
Banner der Empörung und des Verraths auf. Das ſchien die
einzige und letzte Frucht jenes drangvollen Jahres zu ſein, das
dem deutſchen Volke die Einheir und mit der Einheit ſogar die
Freiheit verheißen hatte. Die Fürſten ſchienen ihrer Verheißun
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gen, wie ſo oft in der Vorzeit, uneingedenk zu ſein, und das
Volk glaubte ſich von Neuem betrogen. Der Koönig von Preu-
ßen berief am 28. April die deutſchen Fürſten nach Berlin, um
gemeinſchaftlich mit ihnen auf Grund der von der Nationalver-
ſammlung gegebenen Verfaſſung eine neue zu entwerfen und ſie
der deutſchen Nation zur Annahme zu bieten. Leugnen wir
nicht, die Einladung wurde nach dem ſo vollſtändigen Bruche
mit den neuen beiden Gewalten in Frankfurt mit dem äußerſten
Mißtrauen aufgenommen. Aber Preußen hat ſein verpfaändetes Wort
gelöſt, es iſt aus dem Nebel eitler Hoffnungen, aus den Wolken ver
brauchter Phraſen herausgetreten und hat endlich durch die That
gezeigt, daß es den deutſchen Bundesſtaat ehrlich und aufrichtig will.
Es hat in Verbindung mit Sachſen und Hannover eine Ver-
faſſung fur Geſammtdeutſchland verkundet und abermals alle
übrigen Regierungen und Stämme eingeladen, dieſem Eini-
gungswerke beizutreten und auf Grund deſſelben ein machtiges
Deutſchland zu ſchaffen. Es ruft den Regierungen zu daß ſie
ſich bald entſcheiden möchten, denn die ſtaatsrechtliche Einigung
ſei für „das geſammte Deutſchland eine unabweisbare
Nothwendigkeit“ geworden. Es erkennt an, daß die neue
Verfaſſung „der Nation gewahren müſſe, was ſie von ihren
Regierungen zu fordern berechtigt ſei: dem Auslande gegen-
über Einheit und Macht, im Jnnern, bei geſichertem Fortbe-
ſtande aller einzelnen Glieder, die einheitliche Entwickelung der
gemeinſamen Intereſſen und nationalen Bedurfniſſe.“ „Die
Buürgſchaften der rechtlichen Freiheit und der geſetzli-
chen Ordnung ſind es, welche die deutſche Verfaſſung den
Regierungen und den Völkern zu gewähren haben wird
ſagt die preußiſche Regierung in der Cirkularnote vom 28. Mai.
Auf dieſer Grundlage ruht die neue Verfaſſung. Sie ſchließt
ſich der frankfurter Reichsverfaſſung ſehr eng an, ſie hat ganze
Partieen aus derſelben unverandert herubergenommen, nament-
lich ſind die Grundrechte, bis auf einige minder wichtige Aban-
derungen, dieſelben geblieben, wie in der frankfurter Reichsver-
faſſung. Der weſentlichſte Jnhalt der neuen Verfaſſung beſteht
kurz in folgendem: An der Spitze der Reichsregierung ſteht
Preußen als Reichsvorſtand, ihm zur Seite ein Furſten-
kollegium. Dieſes letztere hat 6 Stimmen, von denen Preußen
und Baiern je eine Stimme fuhren, die übrigen 4 ſind Kol-
lektivſtimmen, je nach ihrer Bevölkerung zuſammengeſetzt. Die
Feſtſetzung des Verhaltniſſes Oeſterreichs zu dem deutſchen
Reiche bleibt gegenſeitiger Verſtändigung vorbehalten. Die
Reichsgeſetzgebung wird vom Fuürſtenkollegium, vom
Staaten- und Volkshauſe geuübt. Das Staatenhaus iſt
ziemlich nach der frankfurter Verfaſſung gebildet. Fur das
Volkshaus wird auf je Hunderttauſend Einwohner Ein Abgeord
neter nach einem Wahlgeſetze gewahlt, welches den Grundſatz
aufſtellt, daß Niemand wahlen darf, welcher nicht irgend eine
direkte Steuer zahlt und an den Gemeindewahlen ſeines Wohn
ortes Theil zu nehmen berechtigt iſt. Jn zu bildenden Steuer-
bezirken werden 3 Klaſſen von Beſteuerten aufgeſtellt, ſo daß
die Hoöchſtbeſteuerten die Geringbeſteuerten und die übrig-
mittlern ebenfalls der Zahl der Wahlmanner wahlen. Die
Wahl iſt daher eine indirekte. Zu jedem Geſetze iſt die
Zuſtimmung der drei legislativen Faktoren: des Für-
ſtenkollegiums, des Staaten- und Volkshauſes noth-
wendig. Jn Geſetzgebungsangelegenheiten iſt das Fürſtenkol
legium gleich berechtigt mit dem Reichsvorſtande, d. h. mit
Preußen, das daher einfach ſtimmgebend iſt, bei Stimmen-

leichheit aber überdies die Entſcheidung hat. Der Reichsvorſtant iſt in der ausubenden Gewalt nicht an das Fuürſtenkolle

gium gebunden. Er führt die auswärtigen Angelegenheiten des
Reichs und koncentrirt in ſeiner Hand diejenige Regierungsge
walt, welche zur Einheit des Bundesſtaates nothwendig iſt.

Jn die eigentliche Verwaltung der Einzelſtaaten kann der Reichs
vorſtand nicht eingreifen, ſeine Aufgabe iſt dabei kontrolirender
Art, darauf beſchränkt, daß die Einheit des Ganzen nicht geſtort
werde. Die Truppen bleiben zur Verfügung der Einzelſtaaten,
ſo weit ſie nicht fur Reichszwecke benutzt werden, in welchem
Falle ſie ohne Weiteres zur Dispoſition des Reichsvorſtandes
ſtehen. Die Verwaltung der Marineangelegenheiten, der Flotte
gehört ausſchließlich der Reichsgewalt an. Die Verfaſſung ver-
langt Einheit der Geſetzgebung, vorausgeſetzt in Maß, Munze,
Gewicht, Zollen, Verbrauchs- und Konſumtionsſteuern. Die
Reichsgewalt ſoll dahin wirken, daß die Reichsgeſetze in mate-
rieller und formeller Hinſicht im ganzen Reiche die gleichen ſeien,
ſo daß Rechtserkenntniſſe eines deutſchen Gerichts in ganz Deutſch
land vollſtreckt werden können.

Dies ſind die weſentlichſten Punkte, durch welche ſich die
neue Verfaſſung auszeichnet. Sie ſind die ſichere Grundlage
eines lebensfaähigen deutſchen Bundesſtaates, ausgeführt geben
ſie die Gewißheit, daß Deutſchland endlich zu jener Einheit ge-
lange, ohne welche jede politiſche Freiheit ein ſinnverwirrender
Traum iſt. Deutſchland bedarf vor Allem der Einheit, um
ſeine Macht zu bilden, zu entfalten, zu befeſtigen, um aus der
nationalen Verſunkenheit erlöſt zu werden. Mogen dies die
Regierungen und die Völker begreifen, mogen ſie ſich in patrio-
tiſcher Erhebung um das neue Werk der Einigung, dieſer „un-
abweisbaren Nothwendigkeit,“ ſchaaren, und die deutſchen
Fürſten dürfen ſicher ſein, daß der ſtarke Arm des preußi-
ſchen Volks in unwandelbarer Treue gegen ſein Fuürſtenhaus
Deutſchland durch die politiſchen Brandungen einer wilden Zeit
gefahrlos hindurchfuhrt. Die deutſche Einheit iſt der unverlorene
Gedanke des deutſchen Volkslebens bleibt dieſer letzte Verſuch,
den Nationalgedanken auf friedliche Weiſe auszuführen, erfolg-
los, ſcheitert er abermals an unberechtigten Widerſtänden, ſo
wird das Volk alle Schranken durchbrechend einſt die Einheit
mit eigener Hand und aus eigener Machtvollkommenheit ſelbſt
holen, und wäre es aus den Trümmern aller Kleinſtaaterei.
Noch hat kein Volk, wenn es einmal einen Gedanken mit Be-
geiſterung erfaßt hat, dieſen Gedanken aufgegeben

Bingen, d. 27. Mai. Seit geſtern ziehen faſt alle Sor
ten preußiſchen Militärs hier durch und vorbei: Ehaſſeurs,
Garde, Landwehr c. c. bis geſtern Abend waren an dem
einen Tage ſieben Schiffe voll nach Mainz zu vorbeigefahren.
Vorgeſtern Abend wurde der Volksausſchuß zuſammengebeten;
es erſchien ein Herr, der ein Mandat von Froöbel, Raveaux
und Schutz unterſchrieben vorzeigte, laut deſſen er bevollmach
tigt war, uns Mittheilungen zu machen. Dieſe beſtanden darin,
wir ſollten Emiſſare ſogleich auf das Land ſchicken, um das
Landvolk aufzufordern, es ſollte ſich bereit halten, auf den er
ſten Ruf durch Eilboten gerüſtet herbeizueilen, da binnen 4 bis
5 Tagen „etwas geſchehen würde.“ Was dieſes ſei, konnte
oder wollte er uns nicht näher angeben. Man bemerkte ihm,
der Zweck unſeres Verfaſſungsvereins ſei, für die Verfaſſung
ſelbſt mit Gut und Blut einzuſtehen dazu ſeien wir ſowie
auch das Landvolk auf den erſten Ruf der Nationalverſamm-
lung und unſerer Regierung bereit zu allenfallſigen Putſchen
gäben wir uns nicht her; auch ſeien wir nicht ſo vernagelt,
unſere Rheinprovinz durch die Herren von Baden zum Vor
poſten gegen Preußen machen zu laſſen. Da er nach dieſen
Aeußerungen ſah, daß ſein Zweck verfehlt war, zog er von
dannen, nachdem er ſich hatte beſcheinigen laſſen, daß er da
geweſen.

Frankfurt a. M., d. 28. Mai. Der Großherzog von
Baden welcher ſeit zwei Tagen hier verweilte, iſt heute früh
wieder nach Ehrenbreitſtein zurückgekehrt. Er wird dort oder
in der Nähe bleiben bis die Vorbereitungen getroffen ſein wer

vom 2.
Siudio

Fehler

den,
ſtellen.

Tagen
um de
der mi
Reichs
ihres

gegen

gen ha
ner“ a
ſturme

ve, B
tan o
action
bitz ſo
vom 9
ments
den E
gierung
geführt

fall ins
württe
ſtehen

Partei c
niſirende
ſchon vi
der getr
Freiheit
Commat
mann de

O

mus.
drohte

neie ei
Schloff

des A
Schloff
nen W

an den
worden
det da
Schloff
ſönlicht

Stelle
Mann

S

der C
zur W
digt.

worin
Regier

Aband
angeno

Rede

Grund
che in



mus.

den, den verfaſſungsmäßigen Zuſtand in Baden wieder herzu-
ſtellen. Die Anwendung der geeigneten Mittel wird in einigen
Tagen beginnen können, und ſie ſind ausreichend vorhanden,
um den Erfolg zu ſichern. Wie konnte ein Zuſtand beſtehen,
der mit einer Unwahrheit, als gelte es die Durchführung der
Reichsverfaſſung begann, auf die Meuterei von Soldaten, die
ihres Eides vergaßen, ſich ſtutzt und die Hülfe der Franzoſen
gegen Deutſchland anruft. (D. Z3.)Karlsruhe, d. 28. Mai. Jn einer ſeiner letzten Sitzun
gen hat der Landesausſchuß beſchloſſen, noch viel „entſchiede
ner“ als bisher aufzutreten, um die mit Rieſenſchritten an-
ſtuürmende „Reaction“ mit aller Macht zu unterdrücken. Stru-
ve, Blind und Andere machten bereits ſeither Hrn. Bren-
tano den Vorwurf, daß er durch ſeine Beſonnenheit der Re-
action in die Hände arbeite. Man will wiſſen, Glau-
bitz ſoll kriegsgerichtlich erſchoſſen werden. Er war bekanntlich
vom Militair zu Karlsruhe zum Oberſten des Dragonerregi-
ments Großherzog gewählt worden, verweigerte aber ſodann
den Eid auf die Reichsverfaſſung und die proviſoriſche Re-
gierung, weshalb er verhaftet und in die Feſtung Raſtatt ab-
geführt wurde.

Karlsruhe, d. 28. Mai. Man beabſichtigt einen Ueber-
fall ins Heſſiſche. Plakate und Aufrufe, daß die heſſiſchen und
württembergiſchen Soldaten den hieſigen augenblicklich zur Seite
ſtehen werden (1), ſind im Ueberfluß an das Militär vertheilt

Auch den Großherzog von Heſſen zu vertreiben undworden.
Frankfurt iſt weiter das Ziel. Beifolgend ein neuer Werberuf:

Kampfluſtige Männer! Wer geſonnen iſt, in dem Kampfe für die
gute Sache der deutſchen Freiheit an den gefährlichſten Punkten einzuſte
hen, wer entſchloſſen iſt, mit todtverachtendem Heldenmuth die feindliche
Partei an jedem offenen Punkte anzugreifen der wolle ſich der zu orga
niſirenden deutſch ungariſchen Legion anſchließen zu der ſich gegenwärtig
ſchon viele entſchloſſene Ungarn, welche bisher von ihrem Vaterlande lei-
der getrennt geweſen, gemeldet haben. Gemeinſam ſei unſer Wirken!
Freiheit ſei unſer Ziel! Karlsruhe, den 27. Mai 1849. Stefan Türr,
Commandant der zu organiſirenden Legion. v. Jovanovits, Haupt
mann der ungariſchen Honveds.

Die Deutſche Reichszeitung meldet aus Heidelberg
vom 25. Mai: Der Kriegskommiſſar des Ausſchuſſes, Bürger

Studioſus Schlooöffel, nahm hier einen Anlauf zum Terroris-
Als die Studentenlegion ihm nicht recht folgen wollte,

drohte er, die Univerſität zu ſchließen. Dieſe Willkür bezeich-
nete ein Advokat als „„Bubenregiment.“ Da erſchien Bürger
Schlöffel des Nachts um 2 Uhr mit vier Bewaffneten im Hauſe
des Advokaten, um denſelben zu verhaften. Aber Bürger
Schlöffel jun., der ſich über die Formen hinwegſetzt, hatte kei-
nen Verhaftsbefehl und mußte ſich zurückziehen. Er iſt noch

an demſelben Tage auf Befehl des Civilkommiſſars ausgewieſen
worden mit ihm einer ſeiner Kollegen. Vom 26. Mai mel-
det daſſelbe Blatt: Die beiden hieſigen Exekutivkommiſſare,
Schlöffel und Nerlinger, ſind als doch gar zu anſtoößige Per-
ſönlichkeiten von Brentano abberufen worden, und an ihrer
Stelle fungirt der bisherige Paukdoctor, Gallus Meier, ein
Mann, der ziemlich ehrlich zu ſein ſcheint, der aber den großen
Fehler hat, ſehr dumm und Tag und Nacht beſoffen zu ſein.

Stuttgart, d. 27. Mai. Geſtern hat die Kammer
der Standesherren ihre verfaſſungsmäßige Mitwirkung
zur Weiterentwickelung der Geſetzgebung entſchieden aufgekün-
digt. Sie ließ ein Schreiben an den Geheimenrath ergehen,
worin ſie erklart, daß ſie ſich auf eine Berathung des von der
Regierung eingebrachten und von der zweiten Kammer unter
Abanderungen, mit welchen die Regierung einverſtanden iſt,
angenommenen Wahlgeſetzes nicht einlaſſen könne. (Es iſt die
Rede von dem Geſetz über die Wahl einer den deutſchen
Grundrechten gemaß einzuberufenden Landesverſammlung, wel

che in Gemeinſchaft mit der Regierung die nothwendig gewor-

denen Abänderungen unſerer Verfaſſung feſtſtellen, und in wel
cher es keine zwei Kammern und lediglich vom Volke gewahlte
Mitglieder geben ſoll. Die Kammer der Standesherren er
klärte dem Geheimenrath ferner, daß ſie überhaupt ihre Ar
beiten einſtelle und die Wiederaufnahme derſelben einem ge
eigneteren Zeitpunkte“ vorbehalte. Hierauf trennte ſich die
Verſammlung nach einer Anſprache des Praſidenten, Furſten
von Hohenlohe-Langenburg. Das Miniſterium und die II.
Kammer ſind über dieſen Schritt der J. Kammer ſehr erfreut,
indem ſie ſich fur die Fortführung der Geſetzgebung davon eine
namhafte Erleichterung verſprechen. (N. C.)
Feutlingen, d. 27. Mai. Ein Extrablatt des „Reut-

linger Courier“, ausgegeben am Pfingſtſonntag den 27. Mai,
theilt die Beſchlüſſe der Verſammlung von Abgeordneten der
Vereine, Gemeindecollegien und Buürgerwehren des Landes mit.
Sie lauten: 1) Ungeſäumte Anerkennung und thatkraftige
Durchführung des reichsgeſetzlich bereits beſtehenden Bundniſſes
mit allen Reichslandern, alſo auch mit Baden und mit der
Rheinpfalz. 2) Unverzugliche Ruckberufung der Truppen aus
ihrer Angriffsſtellung an der badiſchen Grenze, und Verweige-
rung des Ein- und Durchmarſches von Truppen, die nicht
auf die Reichsverfaſſung beeidigt ſind, insbeſondere Nichtein-
laſſung von ſolchen Truppen in die Feſtung Ulm. 3) Alsbal-
dige Bewaffnung des ganzen Volkes, um jeden Angriff der
Reichsfeinde beſtehen und jeden deutſchen Bruderſtamm gegen
dieſelben ſchützen zu kounnen. 4) Sofortige offentliche und feier
liche Beeidigung des Heeres, ſowie aller weltlichen und geiſt-
lichen Beamten. 5) Amneſtie fur alle politiſchen Angeſchuldig
ten oder Gefangenen.

Eine außerordentliche Beilage zur „Darmſtädter Zeitung“
berichtet über die Beſetzung von Worms Folgendes: Darm-
ſtadt, d. 29. Mai, Abends 5 Uhr. Soeben erhalten wir
nachſtehenden Brief eines geſtern von hier ausgeruückten Offi-
ziers vom 2. Bataillon des 1. Regiments, datirt Worms, d.
29. Mai, 9 Uhr Morgens

Erfahre denn jetzt, daß wir, ohne einen Schuß ge
than zu haben, glücklich in Worms eingerückt ſind. Jch mar-
ſchirte um ,8 von Darmſtadt (mit der Nachhut) ab nach
Pfungſtadt, von wo ich um 12 U. in Gernsheim eintraf. Das
Bataillon war bereits uber den Rhein. Wir ſchifften alsbald
auch über und ſtießen dazu. Wir marſchirten die Nacht durch
und hörten um 4 Uhr Morgens eine fuürchterliche Kanonade.
(Wo und von welcher Seite wird nicht geſagt.) Auf den er-
ſten dieſer Schuſſe verließen die mächtigen Freiſchaärler Worms
und wir rückten zur Freude der Bewohner hier ein. Jm Au-
genblicke liegen wir noch auf den Straßen, hoffen aber bald
einquartirt zu werden. Vier Mann der Aufſtandiſchen hatten
die Unverſchämtheit auf uns zu ſchießen; ein Freiſcharler bekam
hierauf von einem unſerer Feldwebel einen Schuß ins Bein

Das vierte großherzogliche Regiment, ein Bataillon
Württemberger, ſowie Cavallerie und Artillerie von uns liegt
hier. Die Freude der Einwohner iſt groß.“

Altona, d. 29. Mai. Die Danen, welche die angeſtreng
teſten Verſuche gemacht haben, das verlorene Terrain vor Fri-
dericia wieder zu gewinnen, mußten ſich nach bedeutendem Ver-
luſt wieder zurückziehen, und trotz dem ſtaärkſten Kugelregen aus
dem daniſchen ſchweren Geſchutze, ſowohl von der Feſtung als
von den Schiffen, iſt es den Unſrigen dennoch gelungen, eine
neue Schanze 600 Schritte von der Feſtung aufzuwerfen. Das
Bombardement der Feſtung mußte in den letzten Tagen der
vorigen Woche eingeſtellt werden, weil man erſt mit den Batte
rieen weit genug gegen die Walle vorgerückt ſein will, um Bre
ſche ſchießen zu können. Dies hat Veranlaſſung zu dem Ge-
rücht gegeben, daß man das Bombardement ganzlich ſuspen-



dirt habe, zufolge eines aus Berlin eingelaufenen Schreibens,
welches den Wunſch ausſprach, durch das Bombardement den
in Berlin abzuſchließenden Frieden nicht zu prajudiciren. Daß
das Bombardement nicht ſuspendirt worden, man vielmehr mit
nachdrücklichem Ernſt an die Einnahme Fridericias zu ſchreiten
gedenkt, beweiſt, daß am 26. vier Stück ſchweren Geſchützes
zum Belagerungs-Korps von dieſer Stadt von Rendsburg ab
gingen und geſtern noch ſieben nachfolgten.

Schleswig, d. 29. Mai. Da jetzt engliſche, ſchwediſche
und ruſſiſche Kriegsſchiffe in der Oſtſee erſcheinen, ſo ſind die
Kommandeure der Küſten Batterieen durch einen Armeebefehl
des Generals v. Bonin darauf aufmerkſam gemacht worden,
damit bei Annäherung derſelben keine Verwechſelung neutraler
mit feindlichen Schiffen ſtattfinde.

Hadersleben, d. 27. Mai. Als autbentiſch können wir
Jhnen heute mittheilen, daß die Baiern in Skanderburg einge
rückt ſind und die Preußen eine Poſition zwiſchen dieſer Stadt
und Aarhuus eingenommen haben, wahrend ſich der feindliche
General, einen Kampf vermeidend, bis gegen Randers zuruck-
gezogen hat.

Leipzig, d. 1. Juni.
enthalt Folgendes

An das ſächſiſche Volk.
Sachſen! Als ich in den erſten Tagen dieſes Monats den drin-

genden Bitten Vieler unter Euch widerſtand und die unbedingte
Annahme der von der Frankfurter Nationaiverſammlung berathenen
Reichsverfaſſung ablehnte, da geſchah dies nicht aus dynaſtiſchen Rück
ſichten, nicht deshalb, weil ich im einſeitigen ſächſiſchen Jntereſſe der
großen Sache Deutſchlands entgegen treten wollte, oder weil ich nicht
perſönlich zu jedem Opfer bereit geweſen wäre. Jch that es einzig
und allein in der feſten, wohlbegründeten Ueberzeugung, daß die Reichs
verfaſſung in der Geſtalt, in welcher ſie aus der zweiten Leſung der
Frankfurter Verſammlung hervorgegangen war, nicht geeignet ſei, die
Eivigkeit und das Glück des deutſchen Volkes auf die Dauer zu be-
gründen, daß ſie überhaupt nicht mehr ausführbar ſei, nachdem der
mächtigſte Staat Deutſchlands, nachdem Preußen ſie abgelehnt hatte.

Es würde mir eine wohlthuende Beruhigung geweſen ſein, hätte
ich auf dem von mir gleich anfangs betretenen und fortwährend feſt
gehaltenen Wege der Vereinbarung mit den übrigen Fürſten Deutſch
lands und der Nationalverſammlung das große Ziel die Aufrichtung
des deutſchen Verfaſſungsnerks, erreichen können. Die Nationalver-
ſammlung ſelbſt hat dies unmöglich gemacht. Die Bemerkungen der
Regierungen zu dem aus der erſten Leſung hervorgegangenen WVerfaſ-
ſungs Entwurf wurden bei der zweiten Leſung faſt gar nicht berückſich
tigt, nicht einmal einer Berathung unterworfen, und dennoch beſchloß
die Nationalverſammlung, die Verfaſſung endgültig feſtzuſetzen und
einſeitig zu verkünden.

Von dieſem Augenblicke an verließ die Nationalverſammlung den
rechtlichen Boden ihrer Exiſtenz, denn ihre Mitgli. der waren für das
zwiſchen den Regierungen und dem Volke zu Stande zu bringende Ver
faſſungswerk gewählt, alſo zur einſeitigen Feſtſtellung der Verfaſſung
nicht berechtigt.

Von dieſem Augenblicke an blieb kein Zweifel mehr, daß mit die-
ſer Verſammlung eine Vereinbarung über das deutſche Verfaſſurgs-
werk nicht zu erreichen ſei. Es mußte daher, wollte man die Sache
ſelbſt den Zweck nicht aufgeben, ein anderer Weg eingeſchlagen wer-
den und ich habe, treu meinem Entſchluſſe, jedes Opfer zu bringen,
was zu Deutſchlands wahrem Wohle nothwendig wird, nicht gezaudert,
dieſen Weg zu betreten.

Die Verfaſſung, die heute zur öffentlichen Kenntniß kommt iſt
aus den Verhandlungen hervorgegangen, die in Berlin zwiſchen den
Bevollmächtigten meiner Regierung und denen der Regierungen von
Preußen und Hannover ſtattgefunden haben. Sie enthält den Entwurf
der Frankfurter Verſammlung in den meiſten Punkten feſt und weicht
von ihm nur da ab, wo es zum Wohle Deutſchlands, zur Begründung
einer ſtarken Reichsgewalt und zur genaueren Be,renzung ihrer Rechte
den Einzelſtaaten gegenüber unabweislich nothwendig war. Sie ent
ſpricht dem auch ron mir lebhaft gefühlten Bedürfniſſe einer künftigen
Einigung des deutſchen Vaterlandes, aber ſie geſtatt. t zugleich die freie
Bewegung der ſelbſtſtändigen politiſchen Gliederungen, welche eine tau
ſendjährige Geſchichte im d utſchen Reiche großgezogen hat, welche ſich
nicht mit einem Federſtriche vernichten laſſen und welche mit der Ge
walt der Naturk.aft ein Geſztz beſeitjgen würden, das darauf aueginge,
ſie zu zerſtören.

Die heutige Leipziger Zeitung

Die Verfaſſung, welche die vereinigten Regierungen dem deutſchen
Volke bieten, iſt für mich mit bedeutenden Opfern verknüpft. Daraus
daß ich dieſe Opfer zu bringen mich bereit erkläre,
erkennen, ob ich den ſtürmiſchen Bitten deſſelben wegen Anerkennung
der von der National- Verſammlung beſchloſſenen Verfaſſung in ſelbſt
ſüchtiger Abſicht oder ſeines eigenen Wohles wegen widerſtanden habe.

Es ſind alle Staaten Deutſchlands eingeladen worden, ſich dieſer

wird mein Volk

Verfaſſung anzuſchließen, welche einem demnächſt auf Grund des ver
einbarten Wahlgeſetzes einzuberufenden Reichstag zur Zuſtimmung vor
Weg werden ſoll. Jch bin ihr beigetreten unter dem ausdrücklichen

orbehalte der Zuſtimmung der ſächſiſchen Kammern, die nach L. 2.
der Verf.Urk. vom 4. September 1831 hiezu nothwendig iſt.

Jetzt gilt es, daß alle wahrhaft deutſch geſinnten Männer Sach-
ſens ſich vereinigen, meine Regierung auf dem betretenen Wege, dem
einzigen, der noch zu dem erſtrebten großen Ziele führen kann zu un
terſtützen.

Feſtung Königſtein, den 30. Mai 1849.
Friedrich Auguſt.Dr. Zſchinsky. Freiherr v. u Rabenhorſt. Freiherr v. Frieſen.

ehr.
Prag, d. 28. Mai. Dem Vernehmen nach iſt ein Theil

der hieſigen Garniſon beſtimmt, die naächſten Tage an den Rhein
zu marſchiren, wo in der Gegend von Mainz ein Bundesheer
zur Unterdrückung des badiſch-pfalziſchen Aufſtandes zuſammen-
gezogen werden ſoll. Zwei Bataillone Jnfanterie von Großfürſt
Michael und Pallombino werden unter den zuerſt abgehenden
bezeichnet.

Wien d. 27. Mai. Bis geſtern Abend ſtand die kaiſerl,
Armee noch in ihren Stellungen bei Preßburg. Eine telegra-
phiſche Depeſche aus Warſchau meldete, daß Se. Maj. der Kai-
ſer Nicolaus das erſte ruſſiſche Armeecorps unter Commando
des General-Lieutenants Panjiatin unter die Befehle des Feld-
zeugmeiſters Welden ſtellt. Demzufolge werden jetzt die Ope-
rattonen unverzuglich beginnen. (Bresl. Z.)

Dem (in der geſtr. Nr. d. Ztg. mitgetheilten) Bulletin
über die Einnahme Ofens laßt das Abendblatt der Wiener
Zeitung nachſtehende Erklärung folgen: „Die durch Kund-
ſchaftsnachrichten eingelangte Trauerkunde von dem Falle Ofens
nach heldenmüthiger Vertheidigung wurde geſtern mit einem
Extrablatte unſerer Zeitung zur Kenntniß des Publikums ge-
bracht, weil wegen des hohen Feſttages die Zeitung ſelbſt nicht
erſchien. Man fühlte ſich zu dieſer beſchleunigten Bekanntma-
chung durch die ertheilte Zuſage verpflichtet, keine auch noch ſo
ungünſtige Nachricht zurückzuhalten. Die Theilnahme und die
Betrübniß des Publikums beurkundete ſich ſo lebhaft, wie es
von einer ſo patriotiſch geſinnten Bevölkerung zu erwarten
ſtand. Es ereignete ſich dabei der Zwiſchenfall, daß der Vor-
rath von 8000 Extrablättern ungewöhnlich raſch vergriffen und
hierauf das Verſchleißlocale wieder geſchloſſen wurde. Hierdurch
verbreitete ſich das Gerücht, der weitere Verkauf ſei von der
Behörde unterſagt worden, ein Gerucht, das um ſo williger
aufgenommen wurde, weil ſich daran noch eine Hoffnung knupſte,
es werde die Unglücksnachricht ſich nicht beſtätigen. Bei der
bekannten Stellung der Redaction eines amtlichen Blattes und
bei der ebenſo nororiſchen Geſinnung unſerer Verlagshandlung
haben wir wohl nicht nothwendig, das Publikum zu verſichern,
daß wir nicht ohne Ermächtigung Nachrichten bekannt machen,
die den allgemeinen Schmerz in ſo gerechter Weiſe in Anſpruch
nehmen.“

Telegraphiſche Nachricht. Malghera iſt am 27.
Mai früh nach unausgeſetztem Bombardement durch den
vorhergehenden Tag und die ganze Nacht von den venet.
Jnſurgenten verlaſſen und von den öſterreichiſchen Truppen be-

ſetzt worden. (Wiener Ztg.)
Jtalien.

Turin, d. 23. Mai. Durch Decret vom 21. d. M.
überträgt der Kong die Leitung der Geſchäfte dem Herzog von
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Genua, bis ſeine Geſundheit ihm wieder erlaubt, die Sorgen
des Staates zu übernehmen.
Die Nachrichten aus Rom gehen bis zum 17. Mai. An

jenem Tage verkundigte das Triumvirat durch ein Dekret die
Einſtellung der Feindſeligkeiten zwiſchen der römiſchen Republik
und den Franzoſen. Ueber die Verhandlungen enthalten weder
italieniſche noch franzöſiſche Blätter beſtimmte und zuverlaſſige
Angaben.

Frankreich.
Paris d. 27. Mai. Die Aufſtellung einer Obſerva-

tionsarmee an der Rheingrenze wird mit dem groößten Eifer
betrieben. Jm Laufe der vorigen Woche ſind mehrere Regi-
menter nach Chalons beordert worden und werden ihnen im
Laufe dieſer Tage noch andere nachfolgen. Die Truppen ſollen
längſt der Grenze als Obſervationscorps aufgeſtellt werden.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 27. Mai. Geheime Abſtimmung bei den

Parlamentswahlen iſt ſeit langerer Zeit das Loſungswort der
engliſchen Radikalen, und ſie bringen dieſe Frage faſt in jeder
Seſſion an das Parlament. Vorgeſtern that dies Hr. Berkeley,
ohne mehr Anklang zu finden als bei frühern Gelegenheiten.
Nach einer ſehr unerheblichen Debatte wurde ſein Antrag mit
großer Majorität verworfen. Die Preſſe zeigt ſich mit ſehr we-
nig Ausnahmen der geheimen Abſtimmung eben ſo wenig ge-
neigt als das Parlament.

Deutſche National-Verſammlung.
Frankfurt, d. 29. Mai.

Die Sitzung wird um 118/, Uhr eröffnet. Nach der Verleſung des
Protokolls verkundigt der Vorſitzende den Austritt der Abgg. Schönmacker,
Kunßberg aus Ansbach, Ebmeier, Nerreder Zachariä aus Anhalt Bern
burg. Abg. Schubert aus Würzburg zeigt in einer Zuſchrift an, daß
er ſein Mandat nicht niedergelegt habe ſondern daß er in ſeiner Zuſchrift
vom 24. wohl erklärt habe, nicht an den Verhandlungen des Parlaments-
reſtes Theil nehmen zu wollen, daß er aber dadurch nicht gemeint gewe-
ſen, ſein Mandat niederzulegen. Der Vorſitzende erklärt, daß Hr. Schu-
bert eine Zuſchrift vom Bureau erhalten werde, wodurch er aufgefordert
wird, alsbald ſeinen Sitz wieder einzunehmen weil er ſonſt als ausge-
ſchieden müſſe betrachtet werden. Zwei Mittheilungen von Seiten des
Miniſteriums ſind eingelaufen. Die erſte vom 27. d. M. begleitet das Ab
berufungsſchreiben der hannoverſchen Regierung. Die zweite vom 28. d. M.
begleitet eine Erklärung des königl. hannoverſchen Bevollmächtigten wor-
in derſelbe in Beziehung auf das Abberufungsſchreiben ſeiner Regierung
erklärt, die gewünſchte Neuwahl fur den Abg. Deimann nicht anordnen
zu können. Acht Zuſtimmungsadreſſen ſind eingelaufen. Abg. Schul z
nimmt ſeine Jnterpellation vom 24. d. M. zuruck. Reichskriegsminiſter
v. Wittgenſtein erklärt auf die nämliche Jaterpellation des Abg. Na-
gel, daß die Unterſuchung über die militäriſchen Exceſſe, welche vor ſei-
nem Amtsantritte eingeleitet worden, im vollen Gange ſei, und giebt die
Verſicherung daß alle Maßregeln getroffen ſeien, um ahnlichen Exceſſen
künftig voru beugen. Abg Simon aus Trier ſtellt den Antrag daß die
Sitzung bis 5 Uhr vertagt werde, weil bis dahin der Oreißigerausſchauß
über den die Verlegung der Nationalverſammlung betreffenden Antrag
werde berichten können. Es wird hierauf zum erſten Gegenſtand der Ta
gesordnung der Wahl des erſten Vicepräſidenten, geſchritten. Zweiter
Vicepräſident Eiſenſt uck wird mit 93 gegen 21 Stimmen zum erſten
Vicepraſidenten erwahlt. Abg. Löwe aus Calbe erhielt 13, Abg. Soi-
ron 7, Abg. Buß 1 Stimme. Zweiter Vicepraſident Eiſenſtuck er-
ſucht die Verſammlung, dem Bureau in einer andern Perſönlichkeit fri-
ſchere Kräfte zuzufuhren, und lehnt die auf ihn gefallene Wahl mit der
Bitte ab, an ſeiner bisherigen Stelle verbleiben zu dürfen. Auf die Bitte
des Aby. Schoder erklart Hr. Eiſen tuck wiederholt, daß er es als ein
Zeichen von großer Freundſchaft von Seiten des hohen Hauſes betrachten
werde, wenn man ſeine Bitte wilfahre. Es wird daher neuerdings zur
Wahl geſchritten. Abg. Löwe aus Calbe wird mit 93 gegen 12 Stimmen
zum erſten Vic, präſidenten gewählt. Abg Zell erhielt 7, Abg Soiron 3,
Abg. H. Simon 1, Abg Schoder 1 Stimme. Der erſte Vorſitzende
Stellvertreter Löwe dankt in kurzen Worten er erklärt, daß er die Ver
ſammlung trotz ihrer Zerriſſenheit noch immer als den Ausdruck der Souve
ranetat der deutſchen Nation betrachte und dieſem Grundſatze gemäß u

Pflicht und Kräften ſein Amt verſehen werde. (Beifall.) Hierauf wird
die Wahl dreier Schriftführer vorgenommen. Die Stimmjzettel werden
eingeſammelt. Das Ergebniß wird in der nächſten Sitzung verkündet
werden. Der Vorſitzende geht zum dritten Gegenſtande der Tagesordnung
über. Der Dreißigerausſchuß ſtellt über den am 21. d. M. geſtellten An
trag der Abgg. Fallati und Schokn, dahin gehend: Die Verſamm
lung vertagt ſich bis zum 20. Juni d. J. ſie käßt das Bureau mit dem
Auftrage zurück, die Mitglieder in dringenden Fällen wieder zuſammenzu-
rufen der Beſchluß der Nationalverſammlung, nach welchen hundert
Mitglieder die Anberaumung einer außerordentlichen Sitzung von dem
Präſidenten verlangen dürfen, wird für die Zeit dieſer Vertagung ſuspen-
dirt. Ein weiterer, als dringlich bezeichneter Antrag der Abgeordneten
Schorn und Genoſſen geht dahin, ſich auf unbeſtimmte Zeit zu vertagen,
zugleich aber das Bureau zu beauftragen, die Stellvertreter der ausgetre
tenen Abgeordneten einzuberufen, und demſelben die Befugniß beizulegen,
die Verſammlung zu geeigneter Zeir wieder zuſammenzurufen den
Antrag, über die vorliegenden Anträge, ſoweit dieſelben nicht bereits er
ledigt ſind, zur Tagesordnung überzugehen. Abg. v. Reden ſpricht
gegen den Ausſchußantrag und für den der Abgg. Fallati und Schorn.
Es könne für das Anſehen dieſer Verſammlung nichts Gefährlicheres ge
ben, als wenn ſie beiſammenbliebe und ſolche Beſchlüſſe faſſe wie in den
letzten Tagen. Abg. Schoder ſpricht für den Ausſchußantrag. Die Ver
ſammlung ſollte der Redner glauben, hätte nicht an Anſehen in den Au
gen der Nation verloren, ſondern müßte im Gegentheile in demſelben zu
nehmen, ſeit Jene ausgeſchieden, welche die Verſammlung ſo weit gebracht
haben. Jetzt muß gehandelt werden, wenn wir nicht dieſer Tage dadurch,
daß der Reichsverweſer ſein Amt in die Hände der Verſammlung, ſeine
Macht aber in die der Regierungen niederlegen wird, wieder den alten
Bundestag haben wollen. Die Fürſten ſind nicht ſo einſtimmig als es
den Anſchein hat, wenn es ſich darum handelt, der Verſammlung entge
genzutreten. Die Aufgabe der Nationalverſammlung iſt jetzt diejenige, zu
berathen, durch welche Mittel ſolche Länder zu unterſtützen ſind, welche
ſich fur die Verfaſſung erheben. Abg. Buß aus Freiburg gegen den Aus
ſchußantrag und für Vertagung. Der Redner erwähnt bei Gelegenheit
jener Behauptung, daß die Verſammlung durch keine directe Gefahr be
droht ſei, des Umſtands, daß Se. kaiſ. Hoh. der Erzherzog Reichsverweſer,
an den man von Berlin aus das Anſinnen geſtellt habe, die Verſamm-
lung mit Gewalt aufzulöſen, daſſelbe abgewieſen habe und fernerhin
abweiſen werde. (Hört!) Der Redner weiſt darauf zurück, wie un-
recht die Verſammlung Sr. kaiſ. Hoheit durch die Beſchlüſſe der letz
ten Tage gethan, und zeigt ferner darauf hin, daß man in Berlin die
ganze deutſche Bewegung zu Gunſten eines Mannes ausbeuten wolle,
was man um keinen Pr.is zugeben dürfe und werde. (Hört!) Die
Berliner Conferenz ſei ſo uneinig, daß die Verſammlung ſich getroſt
auf vier Wochen vertagen könne, ohne befürchten zu dürfen daß die
ſelven bis dahin einig geworden wären. Der Redner ſieyt das einzige
Heil der Verſammlung in ihrer paſſiven Haltung und ſchließt: „Be
ſchließen Sie Jhren Sitz nach Stuttgart oder Mannheim zu verlegen,
ich verſichere Sie, Sie werden dort ſchlechte Geſchäfte machen.“
Abgeordneter Tafel, Berichterſtatter der Mehrheit des Ausſchuſſes,
vertyeidigt den Ausſchußantrag. Der Vorſitzende ſtellt die Unter-
ſtützungsfrage zu meyreren Verbeſſerungsanträgen. Der erſte zur Ab
ſtimmungz gelangende Antrag des Ausſchuſſes auf Uebergang zur Ta
gesordnung wird an zenommen. Die hannoverſchen Abgeordneten Freu-
dentheil, v. Reden, Wedekind, Gravenhorſt, Nicol,
Brakenbuſch, Horſt II. reichen folgenden Proteſt gegen ihre Abbe-
rufung ein: „„Oie Unterzeichneten erklären in Uebereinſtimmung mit
den früheren Beſchlüſſen oer Nationalverſammlung daß ſie die Abbe-
rufung der Deputicten aus eem Königreich Hannover für null und nich
tig harten und ſie bei der Vertretung des Leutſchen Volkes wozu ſie
das Mandat von dem WVolke, nicht aber von der Regierung eryalten,
nur threm gewiſſenyaften Ermeſſen folgen, und von dieſem auch nur
den Zeitpunkt ihres Austritts avyängziz machen werden. Frankfurt,
den 29. Mai 1849.“ Der Redner weiſt eine ſolche Maßregel aber,
wie ſie ſeine Regierung getroffen, aß den Abgeoroneten Hannovers
nämiich vie Reiſezelder entzozen werden ſollten, falls ſie nicht binnen
einer gewiſſen Friſt heimkeyhcten, als eine gemeine Maßrezel, welche
von der Vermuthung ausgeht, als könnten ſo ganz gemeine Rückſih
ten, wie die Entzieyung einizer armſelizer Louisd'or die Abgeord.eten
Hannovers dazu bewegzen, ihren Poſten zu verlaſſen mit Unwillen zu
rück. (Großer Beifall.) Oer Vorſitzende meldet, daß die Wahl der
Schriftfüyrer auf oie Abgz. Baxkgaus, Reinjſtein ugd Rösler von Oels
gefallen iſt. Ueber den vom Abg. Simon vorliegenden Antrag auf
Vercagung der Sitzung auf 5 Uhr Nachmittags wird mit Stimmzetteln
abzeſtimmt und verſelbe mit 61 gegen 60 Stimmen abgelehnt.
Schließlich zeigt der Vorſitzende, an, daß der Aog. Heiſtervergk
aus getreten iſt, ſein Stellvertreter aber, Herr Hell wig, dieſer Taze
eintreffen werde. Syeuß der Sizung: 2 Uhr. Näwſte Sitzung mor
gen, Mittwoch, den 30. Mai, 10 Uhr.



Fonds und Geld Cours.
Berlin den 31. Mai.

Zf. Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
r. Freiw. Anl. 5 1018/, 101 Pomm. Pfndbr. 32 93 92
t. Schuldſch. /3/, 79 RRK. u. Nm. do. 3 93

Sech. Pr. Sch. 100 FSchlefiſche do. 3 dKur u. Neum. do. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 raut. do.Brl. StadtObl. 7 98 Pr. Bk.A.Sch. 88 871/,do. do. 2Wſtpr. Pfandbr. u l 834 riedrichsd'or 132
Großh. Poſ. do. 4 97 And. Goldm. ado do. 3 80 5 13 122,Oſtpr. Pfandbr. 3 589 Disconto

Eiſenbahn -Aetien.

Stamm- 3f. f.ien. etien. 4Berl. Anhalt 42 86 B.
A. B. 4 78 b o en u 91 B. 908/, G.

Hamb. 4 59 bz o. II. Serieden Ctar. 4 88 do. Potsd. M. 5 B.
do. Potsd.M. 4 (53 bz do. do. z 93* S.
MagdeghHlbſt. 4 117 bz o. Stettiner 103 B.
do. Leipziger 4 Mgd. Leipj. aHalle Thür. 4 49 B. Halle Thür. 56 BCöln Mind. 31,, 762/, bz. u. B. Soln Mind. 92 S
do. Aachen 4 45 G. h.v. St. gar.
Bonn Cöln 5 S d. 1.PrioritätDuüſſeld.Elf.. o. St. Pr. hSteel. Vohw.) 4 36 B. Düſſeld.Elf.
Rſchl. Mark. 31/,711/, B. Ha S 3

i b u. 7 7 a 4De z a 92 bz. do. III. Serie J 93! G
do. Lit. B. (317, e v do. wgbhn. a
CoſelOderb. 4 7 do. do. 78 bz. u. BBresl. Freib. 4 S d z IKrak.Dbſchl. 4 9 e o o.Märk.! 4 54Sia Pſ. 3 70 u bz. u. B. Steel.Bohw. s Z.
BriegNeiſſe à do. II. Serie) 5 80/, B
gd.Wittb. 4 2 Brsl. Freib.s Berg. Märk. 4 371 B
Quitt. B. uWaſtr. 4 Leipz.Dresd.! 4Rat u r24 Fl.Ausl. Bb. KielAlt. Sp. 4Fr.W.Ndb. 4 345/ à bz. u. G. Amſt. R. z. 4
do. Priorit. 5 917, B. 91 bz. Moklb. Thlr. 4 311 B.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle den 31. Mai.

Weizen 1 27 6A bis 2 2 M 6Roggen 2 26 3 1Gerſte 2 23 9 2 26 3Hafer 15 2 17 6Magdeburg, den 31. Mai. (Nach Wispeln.)

Weizen 45 50 Gerſte 20 22Roggen Hafer 131 151
Weizen 1 18 bis 1 29 Gerſte 22 bis 2Roggen 24 28Rüböl der

Nordhauſen, den 29. Mai.

Hafer 15Centner 15
Leinöl, der Centner 12

Berlin den 31. Mai.
Weizen nach Qualität 55--60
Roggen loco und ſchwimmend 25 à 26

pr. Juni/ Juli 25/, Br. 25 à 25 G.
Juli Auguſt 26 Br., 26 bz. u. G.
Sept. /Octbr. 27 Br., 27 à bz.

Gerſte, große, loco 2123
kleine 20—22

2168

u. B.

7

Hafer loco nach Qualität 1 17
Erbſen Kochwaare 26—-28

Futterwaare 25-27 F.
Küböl loco 13/, à 13 verk.

pr. Juni 13 verk. u. Br. 1241 G.
Juni Juli 13 Br. 13 G.Juli Auguſt do.
Aug. Sept. 127 Br. 128,, G.
Sept Oct. 122 v Br. 125 bz. 12 à 7 G.
Octbr./ Novbr. 12 Br. 121,, verk.

Leinöl loco 98 Br., 987, G.
Lieferung 897 Br.

Mohnöl 18/, à 181
Hanföl 13 à 121
Palmöl 14 à 14 f.
Südſee-Thran 11*/, à 11
Spiritus loco ohne Faß 15 à S.

pr. Juni Juli 159 Br. 15/, bz. u. G.
Juli Auguſt 16 bz. u. G.
Auguſt Sept. 163 Br. 16 bz. u. G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 31. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 9 Zoll.
am 1. Juni Morgens, 6 Uhr am Unrerpegel 5 Zuß S Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 31. Mai 11 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 31. Mai bis 1. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Jntendantur- Sekr. Buchholz a. Frankfurt.
Hr. Präſident Kisker a. Naumburg. Hr. Lieut. v. Rohrſcheid a. Er
furt. Hr. Major v. Stückradt, Hr. Lieut. v. Stückradt u. Hr.
Kaufm. Friedmann a. Berlin. Hr. Apotheker Jahn a. Dürrenberg.
Hr. Lieut. Redies a. Herzberg.

Sradt Zurich: Hr. Prof. Meyer m. Fam. a. Gera. Hr. Hauptmann
v. Ziegler a. Wittenberg. Die Hrru. Kauft. Müller u. Kuhlmann

a. Bremen, Hoppe a. Erfurt, Güntzel a. Hannover.
Goldnen Ning: Hr. Oekon. Jnſp. Brünn u. Hr. Verw. Rudolph a.

Welfsleben. Hr. Buchhalter Korf a. Leipzig. Hr. Rent. Leßmann
a. Reidnitz. Hr. Chemiker Brandt a. Erfurt.
Engliſcher Hof: Hr. Oekon. Rätſch a. Dresden. Hr. Gerichtsrath

Knorr a. Graudenz. Hr. Oberbergrath Eckardt a. Cöslin. Hr.
Du Vogel a. Friedrichsthal. Hr. Kaufm. Schnabel a.
Berlin.

Goldnen Löwen Die Hrru. Lieut. Blumenthal a. Bernburg, Kloß-
ner a. Erfurt. Hr. Fabrik. Flügel a. Grimſchau. Die Hrrn. Kaufl.
Buchmann a. Berlin, Pfortner a. Hannover. Hr. Gutsbeſ. Spor
a. Altenburg.

Stadt Hamburg Hr. Schiffseigner Duvinage a. Berlin. Hr. Jn
genieur Letzenich a. Breslau. Die Hrrn. Kaufl. Zehenter a. Erfurt,
Liebner a. Leipzig. Hr. Refer. Barth, Hr. Jnſp. Matthäi u. Hr.

Die Hrru. Stud. v. Witzendorf, PurLieut. Rumpf a. Wittenberg.
gold, Pleiß u. Ubbelohde a. Göttingen.

Schwarzen Bärz Die Hrrn. Kaufl. Blumenreich a. Gleiwitz, Rauch
a. Münſter, Heinecke a. Berlin. Hr. Fabrik. Ohme a. Stettin.

Goldne Kugel: Hr. Amtm. Mehler a. Gölzern. Die Hrru. Kaufl.
Keßler a. Hamburg Steiner a. Lübeck, Reiſel a. Deſſau. Hr. Li
thograph Michels a. Metz.

Vereinigte Gemeinde.
Sonntag den 3. Juni Morgens 10 Uhr, Verſammlung

im Kirchenlokale, nur für Gemeindeglieder. Gegenſtand der
Berathung: Wiederbeſetzung der Predigerſtelle.

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmittag 2 Uhr (uüber leibliche und geiſtige

Geſundheit).

S

ſon



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf

P z s- GerichtKönigl. Preuß. Kreis-Geriu Halle a. d. S.
Die, dem Gaſtwirthe Carl Rößler

und deſſen Ehefrau Chriſtiane geborne
Pohle zu Teutſchenthal gehörigen
Grundſtücke, als

I. die Gaſthofs Gerechtigkeit mit dem
Schilde zum braunen Hirſch zu Un
terteutſchenthal, welche in dem
Grundſtücke sub III. ausgeübt wird,
taxirt 2500 Hypoth. Buch Teut-
ſchenthal Nr. 44;

II. 11/, Acker 3 [IR. Feld, Nr. 1116,
in der Bosdorf Untermarke, abge-
ſchätzt 250 Hypoth. Buch Un-
terteutſchenthaler Flur Nr. 31;

III. die ehemalige Salpeterhütte, jetzt
Gaſthof Nr. 44 Unterteutſchenthal,
nebſt Eingebäude und Zubehoör, taxirt
5804 10 Hypoth. Buch Teut-
ſchenthal II. 67. 257;

IV. Acker Wieſe, Nr. 1897, taxirt
100 Hypoth. Buch Teutſchen
thal III. 144. 695.;

ſowie die dem Carl Rößler allein ge
g. hörigen Grundſtucke:

V. 24 Acker Land, sub No. 306 a.
u 1018 a. 1195. 1252. 1267. 1397.
n 11 1477. 1299a. b. 1302. 1332. 1313.
a. 1217 a. 1240. 1382, taxirt 2295
n 2 Acker Wieſen, 1895 b. 1896b., ab

J ſchaätzt 420 Hypoth. Buch Teut-
ſchenthal III. 143. 679;

q, ſollenqm 14. November e. Vormitt. 11 Uhr
ß an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim
r mer Nr. 5, vor dem Deputirten Ober-

landes-Gerichts- Aſſeſſor Thummel meiſt-
a bietend verſteigert werden.
t, Taxe, Hypothekenſchein und Bedingun

gen ſind in der Regiſtratur des unterzeich-
neten Kreis-Gerichts einzuſehen.

Halle a/S., den 18. April 1849.
Königl. Preuß. Kreis- Gericht.

Nothwendiger Verkauf
beim

Königl. Preuß. Kreisgerichte
g zu Halle a. d. S.r Die beiden sub Nr. 1776 und 1777 in

der Taubengaſſe zu Glaucha hierſelbſt be
legenen, dem Holzhändler Karl Herr-
mann Uhde junior gehörigen Grund

e ſtucke, an Wohn und Wirthſchaftsgebäu-
den nebſt Garten und Zubehörungen nach
der, nebſt Hypotheken Schein und Be-
dingungen, in der Regiſtratur einzuſehen-
den Taxe abgeſchatzt auf 6469 R 29

4 ſollen
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am 7. November 1849
Vormittags 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim
mer Nr. 6, vor dem Deputirten Gerichts
rathe Stecher meiſtbietend verſteigert
werden.

Bekanntmachung.
Unter Mißbrauch des Namens des Tiſch-

lermeiſters Gygas hierſelbſt ſind in den
Monaten Maärz und April d. J. Looſe zu
einer Meubles- Ausſpielung in nicht unbe-
deutender Anzahb in der Umgegend von
Halle ausgegeben. Zur Feſtſtellung des
hierdurch veruübten Betrugs werden alle
diejenigen, welche dergleichen Looſe genom-
men haben, aufgefordert, uns unter Bei-
fügung der etwa noch in ihrem Beſitz be
findlichen Looſe Anzeige zu machen. Die
Looſe ſind werthlos, da die auf den 2.
oder 13. Mai darin angekündigte Verloo-
ſung gar nicht beabſichtigt, der c. Gy
gas ganz unbetheiligt iſt.

Halle a/S., am 25. Mai 1849.
Königl. Kreisgericht, I. Abtheilung.

Grundſtücks- Verpachtung.
Die beim Dorfe Kleinkayna liegen

den Kööniglichen Wieſen und Ackerlaände-
reien ſollen auf 1 Jahr, naämlich vom 1.
Januar 1850 bis dahin 1851, offentlich
meiſtbietend verpachtet werden.

Hierzu iſt ein Termin auf
Dienstag den 5. Juni 1849

Vormittags 9 Uhr
im Gaſthofe zu Kleinkayna angeſetzt,
zu welchem qualificirte Pachtungsluſtige
eingeladen werden. Die Licitations- und
Verpachtungsbedingungen können ſchon von
jetzt hier eingeſehen werden.

Der Zuſchlag wird ſogleich im Termine
ertheilt; Nachgebote werden nicht ange
nommen.

Weißenfels, den 26. Mai 1849.
Königl. Rent-Amt.

Meinhold.

Brauerei- Angelegenheit.
Die von dem hieſigen Magiſtrat unterm

11. dieſes erlaſſene Bekanntmachung we-
gen der Verpachtung der ſtädtiſchen Brau
und Malzhäuſer wird dahin berichtigt:
1) daß der auf den 12. Juni Vormittags

um 10 Uhr anberaumte Verpachtungs-
termin zwar unverandert bleibt,

2) daß jedoch die Verpachtung nicht vom
Magiſtrat, ſondern von der BrauDe-
putation bewirkt werden wird, und

3) daß die in einigen Punkten abgean-
derten Pachtbedingungen bei dem Kauf
mann Klingebeil eingeſehen und ge
gen Erſatz der Schreibegebühren auch
abſchriftlich mitgetheilt werden können.

Merſeburg, den 31. Mai 1849.
Die Brau-Deputation.

Eine Ziegelei, die ſich wegen vortheil
hafter Lage ganz beſonders vor vielen der
gleichen Anlagen auszeichnet, Stunde
von einer Provinzialſtadt von 40,000 Ein
wohnern und unmittelbar an der Saale
belegen, wodurch der Abſatz hinlänglich ge
ſichert, ſoll mit den dazu gehörigen Wie
ſen, Aeckern und Steinbruch unter auf-
fallend billigen Bedingungen verpachtet
werden. Näheres bei Supprian in
Halle, Leipzigerſtraße Nr. 283.

Ein Madchen von 24 Jahren und von
gebildetem Stand, welche in allen weibli
chen Arbeiten, ſo wie auch im Schneidern
geübt iſt, ſucht als Jungfer oder auch als
Hülfe einer Hausfrau ſofort ein Unter
kommen. Adreſſen bittet man in der Ex
pedition des Couriers unter der Chiffre
H. Z. niederzulegen.

Zum kleinen Pfingſtfeſt.
Zum kleinen Pfingſtfeſt früh Concert

und Nachmittags Tanzvergnugen auf der
Rabeninſel. Für gute Muſik, gute Ge
traänke und Speiſen wird beſtens geſorgt

ſein. Haſſe.II XIAIIIIIIg. Verkauf. Da die von uns amg
G16. d. M. in Buttſtädt beabſichtigte
S Auction der Tumplinger Zucht-
SStähre durch allzuüble Witterung
und grundloſe Wege, die den Trans
Sport verhinderten, nicht abgehalten
Ewerden konnte, ſo wollen wir hiermit
Seinen andern Verſteigerungs- Termin
zu dem auf den 11. Juni d. J. fal
glenden Wollmarkte zu Weimar un
4Hwiderruflich feſtſetzen, wobei wir noch
Hbemerken, daß die Stähre (circa 50
SStück) ſammtlich mit der Wolle ver

kauft werden. 7Tümpling, d. 20. April 1849.

D Vogt Comp. GIIIIIIIIIIII IIISonntag, den 10. Juni, Nachmittags
um 3 Uhr ſollen die der Commune Stums-
dorf gehörigen Suß und Sauerkirſchen
am Zoörbiger Wege und am Dorfe in den
Runge'ſchen Wirthshauſe daſelbſt unter
den im Termin bekannt zu machenden Be
dingungen meiſtbietend verpachtet werden.

Schlemmer, Ortbsrichter.

Mir iſt eine Jagdhundin, braun von
Farbe, mit weißer Bruſt und vier weißen
Pfoten, auf den Namen „Juno“ hoörend,
abhanden gekommen, wahrſcheinlich geſtoh
len worden. Dem Wiederbringer des Hun-
des oder dem, der mir über den Hunde-
dieb zuverläſſige Anzeige macht, ſichere ich
eine angemeſſene Belohnung zu.

Franz Dietrich in Steuden.
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Conſtitutioneller Verein des Saalkreiſes.
Mittwoch den 6. Juni Nachmittags 2 Uhr Sitzung in Beiderſee. Tages-

ordnung: Die deutſche Reichsverfaſſung. Die Nationalverſammlung in Frankfurt.
Die Wahlen zur zweiten preußiſchen Kammer.

Die Veteranen Compagnie hat nächſten Montag den A. Juni d. J.
Abends 7 Uhr im Gehöfte der am großen Sandberge gelegenen
Bürgerſchule den ſchon am 29. Mai d. J. mündlich angezeigten Apell und haben
die Kameraden ihre Waffen, Behufs deren Reviſion mit zur Stelle zu bringen
wenn ſie aber am perſönlichen Erſcheinen behindert ſein ſollten, die Waffen durch
eine andere Perſon mit an jenen Ort zu ſenden.

Nach dieſem Geſchafte werden die nöthigen Eröffnungen wegen der nach Ablauf
der ſtatutenmaßigen einjährigen Dienſtzeit nunmehr vorzunehmenden neuen Wahlen
der Unteroſfiziere, Feldwebel und Führer, ſowie eines Hauptmanns an die Stelle
des Unterzeichneten, der die Führung der Veteranen Compagnie freiwillig nieder-
gelegt hat, erfolgen und wird dann zu dieſen Wahlen ſelbſt geſchritten werden da
her die gegenwärtigen Mitglieder der Veteranen Compagnie alter Krieger aus den
Feldzügen der Jahre 1813, 1814 und 1815 und alle diejenigen hochgeehrten Kame-
raden, welche berechtigt ſind, ſich dieſer Compagnie anzuſchließen, bis jetzt aber ſich
noch nicht bei derſelben betheiligt haben, hiermit eingeladen werden, ſich zu dem
beſagten Zwecke recht zahlreich an obigem Orte einfinden zu wollen.

Halle, am 31. Mai 1849. Dr. Thiele, Hauptmann.
Svolbad Wittekind in Giebichenſtein

Frequenz deſſelben vom 8. bis 31. Mai d. J. beſagt laut Badeliſten
60 Nummern mit 121 Perſonen.

Vom Wittekind-Salzbrunnen, deſſen Wirkungen bei ſcrophuloſen, ka-
tarrhaliſchen, gichtiſchen und Hämorrhoidal- Leiden von vielen berühmten Aerzten er-
probt und deshalb ſchon vielfach mit dem beſten Erfolge angewandt, ſind in friſcher
Füllung bis heute 2700 Flaſchen verſandt. Lager dieſes Brunnens ſind in alle
größere Städte gegeben.

H. Thiele.Giebichenſtein b. Halle.

Bibelfeier. Am 6. Junius er. Morgens 9 Uhr wird in der Kirche zu
Sct. Petri Pauli in Eisleben die diesjährige kirchliche Bibelfeier, und nach der
ſelben der Generalconvent im Lokale des Stadtgrabens Statt finden. Zu beiden
werden die geehrten Mitglieder und Wohlthäter, wie alle Freunde der Bibelverbrei-
tung hierdurch eingeladen. Zugleich die Benachrichtigung, daß um 3 Uhr an demſel-
ben Tage und in demſelben Lokale eine Konferenz in Angelegenheiten der Guſtav-

Ein Commis für Materialhandlung
ſucht ſofort Stellung.

Eine Wirthſchafterin von geſetzten Jah-
ren, die 13 Jahre bei einer Herrſchaft ge
dient, wünſcht bei einer ſtillen Familie,
einzelnen Dame oder auch älitlichen Herrn
ſofort ein Unterkommen. Desgl. eine im
Kochen, Platten, Nähen wohl erfahrene,
wünſcht am liebſten bei einer einzelnen
Dame unter ganz beſcheidenen Anſprüchen
ſofort ein Unterkommen. e

Ein Verwalter von geſetzten Jahren
findet ſofort Stellung.

Ein Oeconomielehrling wird ſofort ge-
ſucht. Näheres durch

F. Keiſenberg in Kelbra.
Ein Gut von eirca 300 Magd. Mor-

gen Land und Wieſen, völlig ſeparirt, mit
200 Morgen Holz, ſo wie Nebeneinnah-
men von 3 500 eigener Schaferei,
iſt mit Schiff und Geſchirr für den billi-
gen Preis von 40,000 mit der Hälfte
Anzablung ſchleunigſt zu verkaufen.

Desgl. ein Gut von 165 Acker Land
und Wieſen zu 13,000

Desgl. ein Gut von 91 Magd. Mor-
gen Land und Wieſen zu 9000 A.

Desgl. Mühlen und Gaſthöfe. Naheres
durch F. Keiſenberg in Kelbra.

100 Eimer Landwein ſind billig zu
verkaufen durch

F. Keiſenberg in Kelbra.
Friſch gebrannter Kalk Montag den 4.

und Donnerstag den 7. bei Lieskau und
in Halle beim Mauermſtr. Stengel.

wFamilien- Nachrichten.
Adolph Stiftung folgen wird. Der Vorſtand der Bibelgeſellſchaft.

Hausverkauf. Kirſchen- VerpachtungUnterzeichneter iſt willens, ſein Wohn Sonntag den 10. Juni d. J. Nachmittags
haus, Stall, ganz neu erbaute Scheune 3 Uhr auf dem Mühlenanger zu Weſe-
und ſchonem Garten mit Gemeinderecht, nitz an den Meiſtbietenden.

bſt 91 Acker Feld in zwei Plaänen ent-e Feldſchlößchen.der getrennt oder im Ganzen, unterTr an Sonntag und Montag als den 3. undſehr annehmbaren Bedingungen aus freier
Hand zu verkaufen. Kaufer koönnen ſich 4. d. M. ladet zu KleinPfingſten freund

hein Weiſe.daher täglich melden.

Jn meinen Saal-Pavillon
Neumartk bei Muücheln, d. 29. Mai 1849.

Entbindungs- Anzeige.
Am 30. d. M. Nachmittags 3 Uhr

erfreute uns Gott durch die Geburt eines
geſunden Knaben.

Bad Wittekind bei Halle, den 31.
Mai 1849.

Guſtav Luüttig,
Roſalie Lüttig geb. Schrecken-

berger.

TWodes- Anzeige.
Chriſtian Hoffmann.

Auf der „Laura- Grube zwiſchen
Oberroöblingen, Alberſtedt und Schraplau
werden Kohlenſteine 81/, Zoll lang, 32
Zoll breit, 2 Zoll ſtark, à Stück 76
Cubikzoll Jnhalt, das Tauſend zu 1
15 vom Formplatze und 1 20
aus dem Schuppen verkauft. Jeder Stein
iſt mit L. bezeichnet.

Die Gewerkſchaft.

auf der Rabeninſel ladet alle Tage zum
geſellſchaftlichen Vergnugen ergebenſt ein

Ratſ ch.
200 Stück Hammel und Mutterſchaafe

ſtehen zum Verkauf auf dem Riettergute
Altpouch bei Bitterfeld.

Eine Kuh mit dem Kalbe ſteht zu ver-
kaufen beim Koſſath Friedrich in Brach-
ſtedt.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Heute Nachmittag 3 Uhr verſchied nach
kurzen Leiden unſer innigſt geliebter Gatte,
Vater und Schwiegervater, der Klemp-
nermeiſter Johann Friedrich Hedler,
in einem Alter von 65 Jahren, was wir
allen guten Bekannten deſſelben mit der
Bitte um ſtille Theilnahme anzeigen.

Halle und Nordhauſen, den 3l.
Mai 1849.

Die tieftrauernden
Hinterbliebenen.
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Beilage zu Nr. 125 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend, den 2. Juni 184A9.

Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der 4ten Klaſſe 99ſter Königl.
Klaſſen Lotterie fiel ein Hauptgewinn von 20,000 Thlr. auf Nr. 21,092
nach Stettin bei Rolin; zwei Hauptgewinne zu 10,000 Thlr. fielen auf
Nr. 38,188 und 40,210 in Berlin bei Matzdorff und auf ein nicht abge
ſetztes Loos 1 Gewinn von 5000 Thlr. fiel auf Nr. 13,938 nach Düſſel
dorf bei Spatz; 2 Gewinne zu 2000 Thlr. fielen auf Nr. 5703 und 27,048
nach Düſſeldorf bei Spatz und nach Magdeburg bei Büchting 34 Gewinne
zu 1000 Thlr. auf Nr. 3144. 3730. 10,6260. 14,225. 17,322. 18,130.
20,025. 22,691. 22,693. 24,767. 28,052. 28,138. 31,518. 36,278. 38,958.
10,915. 42,223. 43,65. 44,294. 44,576. 47,608. 49,667. 56,086. 57,755.
58,087. 59,566. 65,391. 69,851. 77,169. 78,080. 78,429. 78,775. 75,529
und 84,261 in Berlin bei Alevin, bei Burg und 2mal bei Seeger, nach
Barmen bei Holzſchuher, Breslau 3mal bei Schreiber, Cleve bei Cos-
mann, Cöln 2mal bei Krauß und 3mal bei Reimbold, Elberfeld bei Hey-
mer Halle bei Lehmann, Landsberg bei Borchardt, Landshut bei
Naumann Magdeburg 3mal bei Brauns und bei Roch, Merſeburg bei
Kieſelbach Potsdam bei Hiller Ratibor bei Samoje, Thorn bei Kru-
pinski, Wittenberg bei Haberland und auf 7 nicht abgeſetzte Looſe 34 Ge-

Bekanntmachungen. Drenkfurt a
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfaänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zuruckgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Abho
lung und Ausloöſung hiermit aufgefordert. Verkauf einer

1) An den Magiſtrat in Schkeuditz.
2) An den Huſar Eisfeld 2ten Escadr.
12ten Huſ. Reg. in Naumburg. 3) de
An Herrn Koch, Gärtner in Reinsdorf Z.
per Herzberg. 4) An Madame Kupfern
in Merſeburg. 5) An den Hutmann
Schmidt in Winſch. 6) An Hrn. W.
Frick in Doberhik. 7) An Hrn. Louis
Steinhauſen in Dresden. 8) An De-
moiſelle Friederike Berger in Dres-
den. 9) An den Oekonom Hrn. Jung-
hans in Rotten pr. Koöönigsberg.
10) An den Commis Hrn. Schobelt in
Magdeburg. 11) An Hrn. Heinrich
Tirling in Sudenburg. 12) An Hrn.
Francois Rifty in Solothurn. 13)
An Hrn. Louis Oigner in Magde-
burg. 14) An Hrn. Sergeant Dobe-
rowolsky in Dresden. 15) An Hrn.
Herbergsvater in Leipzig. 16) An
Hrn. Wehrmann Friedrich Fricke in
Burg. 17) An Herrn Schmidt in
Magdeburg. 18) An Hrn. Feldmeſ-
ſer E. Meißner in Mansfeld. 19)
An Hrn. Küraſſier Carl Müller Aten
Escadr. 7ten Küraſſ.-Reg. in Quedlin-
burg. 20) An Hrn. Musketier C. Ste-
phan in Poſen. 21) An Madame D.
A. Lehmann in Leipzig. 22) An den
Markoöhr Auguſt Kaethe in Berlin.
23) An Hrn. Kunde in Leipzig. 24)
An Frau Wittwe Hoffmann in Greuſ-
ſen. 25) An den Oekonom Hrn. Ul
rich in Schlettan. 26) An den Schif-
fer Auguſt Hutans in Magdeburg.
27) An Hrn. Studioſus Schweitzer in

gen

verkauft werden.

Einſicht bereit.

Stendal geleiteten
ſachen, als:

ſa, Mahdel,
Schoöna;

Groß-Schierſtedt. 28) An die Herren

Duncker, Haym und Schwetſchke in

Halle, den 31. Mai 1849.
Königl. l. er-Poſt-Amtr.

Göſchel.

Waſſermühle.
Theilungshalber ſoll die bei

gene, in ſchwunghaftem Betriebe befindli-
bei jedem Wiaſſerſtande mit gleicher

Kraft arbeitende Böllberger Saalmühle, werden Behufs Srmittelung unberannter
beſtehend aus 4 an erikaniſchen und 4 deut-
ſchen Mahl-, 2 Gries und 2 Spitzgan-

ſo wie aus einer neuerbauten Oel- S
mühle und Oelraffinerie, nebſt einigen zur nießer,
Muhle gehörenden Feldgrundſtücken ine andern Rechtsgrunde ein noch nicht

am 29. dieſes Monats Nach-

mittags 3 Uhr e xin meinem Geſchäftszimmer meiſtbietend ſich damit ſpäteſtens in dem dazu

Die Verkaufsbedingungen liegen zur

Halle, den 1. Juni 1849.
Riemer, Rechtsanwalt.

E.rdicetal-Ladung.
Jn folgenden, durch die Koönigl. Ge-

neral-Commiſſion der Provinz Sachſen zu

1 8. die Spezialſeparationen der Feld
marken Dubro,
Grabo, Knippelsdorf, Lebu-

9. u. 10. die Theilung der Huütungen
und Holzungen in Bahnsdorf und
Möönchenhoöfe;

11. die Spezialſeparation der zur Au-
ßiger und Mühlberger Feldmark)
gehörigen uberelbiſchen Wieſen

12. u. 13. die Separation der
gen und des Kleinen Feldes in der
Stadtfeldmark Jeſſen;

winne zu 500 Thlr. auf Nr. 1672. 3045. 5750. 5765. 5973. 7704. 13,826.
14,752. 16,872. 20,146. 22,529. 24,326. 27,229. 29,507. 29,666. 35,534.
36,037. 41,054. 43,451. 44,585. 44,872. 46,646. 46,741. 54,059. 51,852.
59,009. 64,937. 65,517. 65,970. 69,415. 72,034. 78,548. 80,342 und
80,414 in Berlin bei Burg, bei Mendheim und 2mal bei Seeger, nach
Breslau 2mal bei Scheche und 4mal bei Schreiber, Cöln bei Krauß, Dan
zig bei Rotzoll, Düſſeldorf bei Spatz, Glatz bei Braun Halberſtadt bei
Sußmann, Jüterbogk bei Apponius, Königsberg in Pr. 2mal bei Heyg
ſter, Landshut bei Naumann, Magdeburg bei Roch, Poſen 2mal bei Bie
lefeld, Potsdam bei Hiller, Stettin bei Rolin, Stralſund bei Clauſſen,
Weſel bei Weſtermann und auf S nicht abgefſetzte Looſe; 47 Gewinne zu
200 Thlr. auf Nr. 184. 434. 843. 1088. 5480. 6140. 9660. 12,675. 15,910.
16,842. 19,663. 19,722. 21,159. 21,752. 21,814. 27,183. 35,550. 35,583.
38,665. 39,163. 41,802. 41,955. 46,112. 46,638. 48,713. 49,967. 50,147.
52,792. 53,361. 53,472. 54,206. 55,629. 55,748. 56,991. 66,028. 63624.
64,797. 69,409. 74,977. 75,052. 76,697. 78,575. 79,152. 79,755. 81,355.
81,382 und 83,670. Berlin, den 31. Mai 1849.

Königliche General-Lotterie-Direktion.
ce„XJS7-„v„—J

14. die Befreiung des zur Oberforſterei
Glücksbſurg gehörigen ſogenannten
Großbuſches bei Bernsdorf von
allen Servituten;

15. die Hutfreilegung der bei Holz-
dorf gelegenen ſogenannten Fließ-,
Steg und Luſigk- Wieſen

von welchen Grundſtücken die zu 11. ge-
dachten zum Kreiſe Liebenwerda,
die übrigen zum Kreiſe Schweinitz
gehören

S e e

großen Saal-
Halle bele-

Intereſſenten und Feſtſtellung der Legiti-
mation alle diejenigen, welche dabei als
Grundbeſitzer, Servitursberechtigte, Nutz

Lehnsanwärter oder aus irgend

zur Verhandlung gezogenes Jntereſſe zu
haben vermeinen, hierdurch aufgefordert,

auf den 23. Juni d. J.
Vormittags 11 Uhr

hierorts in meinem Büreau anberaumten
Termin zu melden, widrigenfalls ſie die
Reſultate der obigen Auseinanderſetzungen,

ſelbſt im Fall einer Verletzung, gegen ſich
gelten laſſen müſſen und ſpäter mit keinen
Einwendungen dagegen weiter gehört wer-
den können.

Herzberg, den 22. April 1849.
Der Kammergerichts- Aſſeſſor und

Spezial Commiſſarius
Ribbeck.

3000, 2000, 1500, 800, 400, 300
und 100 ſind auszuleihen durch den
Actuar Dancker, Schmeerſtr. Nr. 480.

Auseinanderſetzungs

Frauenhorſt,

Schadewalde und

Wanzentinctur verkauft
F. A. IIering.

Mineralwasser, alle Arten, bei
F. A. Hering.

Ein Bulldogg iſt zugelaufen auf der
Bergſchenke bei Seeben

Hutun-



S Geſuchtwird zum ſofortigen Antritt ein zuverlaäſ
ſiger, mit guten Zeugniſſen verſehener Reit
knecht auf der Königl. Reitbahn zu Halle.

Obſt Verpachtung.
Dienstag den 5. Juni d. J. Vormit-

tags 10 Uhr ſoll die diesjahrige Obſt-
Nutzung öffentlich meiſtbietend, unter den
im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen, hierſelbſt verpachtet werden.
Die Hälfte des Pachtgeldes iſt ſofort nach
ertheiltem Zuſchlage im Termine baar zu
erlegen.

Vorwerk Gimritz b. Halle,
den 28. Mai 1849.

C. Bartels.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfiehlt Bandagen jeder Art.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Ein anſtandiges, ehrliches Maädchen, das
Kochen, Waſchen und Platten verſteht,
wird auf ein Gut geſucht.

Naäheres bei Herrn Haak in den drei
Kugeln.

Einladung.
Zu Klein- Pfingſten Sonntag den 3.

Juni, ladet ein Ratſch in Bööllberg.
Auch iſt alle Tage ſaure und ſuße Milch

daſelbſt zu haben.

Erfurts Garten. tSonntag den 3. Juni
großes Concertvom Muſikcorps des 19. Fuüſilier-Bataillons.

Anfang 4 Uhr. A. Groöbler.
Leinene Herrenſtruümpfe ſowohl in

gebleicht als roh, wie auch gewebte
Damenſtrümpfe in allen Nüancen,
empfiehlt von vorzuglicher Qualität und
reichlicher Auswahl zu den billigſten Preiſen

C. A. Pohlmann jun.,
Brüderſtraße Nr. 226.

Brauerei- Verpachtung.
Die hieſige, bisher ſehr ſchwunghaft be

triebene und im beſten Zuſtande befind-
liche Stadtbrauerei ſoll von Neujahr 1850
ab auf 6 folgende Jahre zum

28. Juni d. J. Vormittags 10 Uhr
auf hieſigem Rathhauſe, unter Vorbehalt
der Auswahl der Licitanten und unter den
im Termine noch bekannt zu machenden
Bedingungen anderweit meiſtbietend ver-
pachtet werden. Kautionsfaähige Pacht
luſtige ladet hierzu ergebenſt ein

die Brau-Korporation.
Muücheln, am 30. Mai 1849.
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Die zweite Sendung

Neuer Madjes Heringe empfing ſo eben und empfehle ſolche

à Stück 2 und 21 N. Carl Kramm.
W

Bekanntmachung.Die franzoſiſche Seiden Band Handlung

von G. Nothkugel
empfiehlt die neueſten und geſchmackvollſten Hut-, Hauben-, Cravatten Scharpen-,
Gace- und Guürtel Baänder zu bekannt ſehr billigen Preiſen und macht ein geehrtes
Publikum beſonders darauf aufmerkſam, daß der Verkauf dieſes Mal nur bis zum
8. d. M. dauert. Wer daher feine und geſchmackvolle Bänder kaufen
will, bemühe ſich nach der Ober- Leipziger Straße Nr. 305, Ecke der
großen Brauhausgaſſe.

S Beachtungswerth fur Herren!! S
Das neu errichtete elegante

Herren-Garderobe- Magazin
von Irh. e. Ganub

befindet ſich für beſtändig
Leipriger Strasse Nr. 386,

im Hauſe der Madame Mähler, neben dem Gaſthof zum
goldnen Löwen, im Laden.

Daſelbſt empfangen Sie bei großer und geſchmackvoller Auswahl die prachtvoll-
ſten, ſauber und gediegen gearbeiteten

Herren- und Knaben- Anzüge
ſo auffallend billig, daß gewiß jeder mich beehrende Kaäufer ſich davon überzeugen
wird, indem mein Lager ſo geſtellt iſt, daß das, was ich anzeige, im Preiſe und
Qualität immer vorhanden iſt und nicht zu den ſo vielfach übertriebenen Anpreiſungen
und Schwindeleien zu zählen iſt.

J Preis Couraunt.Ein nobler Sommer Rock oder Twin in Drell und Florentin, von 13 an.Ein dergleichen in Wolle, von 3 t an.Ein extrafeiner Ueberzieher, von 4 an.Ein Tuch- oder Leibrock, von b an.Eine Sommerhoſe in Drell und Baumwollenſtoffen, von 7 an.
Eine Buckskin- Hoſe in Sommerſtoff,
Eine dergleichen in Winterſtoff,

Eine noble Weſte, von 1 an.Haus Schlaf-, Reiſe-, Jagd und Comptoir Röcke, von 18 A an.
NB. Beſtellungen von außerhalb (franco) werden ſchnell und reell beſorgt, ſo

wie auch alle Anfertigungen von Kleidungsſtücken nach Wunſche angenommen und
punktliche Bedienung verſprochen.

Leipziger Straße Nr. u dem Gaſthof zum goldnen
öwen.

von 11 an.
von 21 M an.

Mein Obſt von circa 600 Stück Bau 4men in Süßkirſchen, Sauerkirſchen ind Fetten ger. Weſer-Lachs,
Pflaumen beſtehend beabſichtige ich Diens triſchen Hamburger Caviar,
tag den 5. Juni Nachmittags 3 Uhr meiſt 20 neuen Stockfiſch, Rhein
bietend zu verpachten. u. Elb-Neunaugen, fr. Bratheringe und

Crööllwitz, den 31. Mai 1849. beſte mar. Heringe empfiehlt

A. L. Keferſtein. C. Kramm.
Gebauerſche Buchdruckerei

r
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Extra-Beilage zu Nr. 125 des Couriers, Halliſcher Z
Sonnabend, den 2. Juni I8Ay.

eitung für Stadt u. Land.

Deutſchland.
An des Königs Majeſtät.

Zu der durch Ew. Majeſtät Allerhochſte Verordnung vom
27. v. M. bedingten Ausſchreibung neuer Wahlen fur die zweite
Kammer haben wir nicht ſchreiten kounnen, ohne in ernſte Er
wägung zu ziehen ob die Beſtimmungen des Wahlgeſetzes für
die zweite Kammer vom 6. und des Reglements vom S. De-
zember v. J. den Anforderungen des Landes überall entſpre-
chen, ob die durch Erfahrung geläuterte, oöffentliche Meinung
nicht eine nähere Feſtſtellung oder Abänderung einzelner Aus-
führungs- Vorſchriften erheiſcht.

Wir ſind dabei zu der Ueberzeugung gelangt, daß zur Lo
ſung der Aufgabe den wahren Bedürfniſſen des Volkes eine
Kundgebung durch die zweite Kammer zu ſichern und den
Grundſatz der Gleichberechtigung aller Staatsburger zu ver-
wirklichen die Umgeſtaltung einiger jener Beſtimmungen noth-
wendig iſt, und daß es namentlich drei Punkte ſind, auf weiche
dieſelbe ſich erſtrecken muß.

Einmal nämlich hat tharſaächlich die Vorſchrift der Verfaſ-
ſungsUrkunde, welche die Stimmberechtigung an die Selbſt
ſtandigkeit knüpft, nicht gehörig zur Anwendung gebracht wer
den konnen, weil es an einer geſetzlich feſtſtehenden Definition
des Begriffs der politiſchen Selbſtſtandigkeit fehlt.

Um die Lücke auszufüllen, iſt eine ſolche Begriffs- Beſtim
mung erforderlich. Allein wir haben Anſtand genommen, Ew.
Majeſtät zu bitten, dieſem Mangel ſofort im Wege der Ver-
ordnung abzuhelfen, weil wir der Anſicht ſind, daß die Feſt-
ſtellung des Begriffs der Selbſtſtandigkeit, ohne weſentliche Ge
fahr fur die nachſte Zukunft, um ſo mehr der geordnelen Ge-
ſetzgebung überlaſſen werden kann, ais dieſelbe ſicher bemüht
ſein wird, ſich denjenigen Grundſätzen möglichſt eng anzuſchlie-
ßen, welche in dieſer Beziehung für den deutſchen Bundesſtaat
zur definitiven Geltung gelangen werden.

Ferner ſind die Vorſchriften des Wahigeſetzes vom 6. De-
zember v. J., welche auf die Form der Stimmgebung ſich be-
ziehen, theils unvollſtändig, theils unzweckmäßig. Denn wah-
rend die Verfaſſungs- Urkunde darüber keine Feſtſetzungen ent-
haält, ſchreibt fur bie Wahl der Abgeordneten der Artikel 19
des Wahlgeſetzes zwar vor, daß dieſelbe durch ſelbſtgeſchriebene
Slimmzettel bewirkt werden ſoll, allein nur nach Analogie die-
ſer Beſtimmung iſt bisher auch bei den Wahlen der Wahlman-
ner mit Zetteln geſtimmt worden. Jn beiden Fällen darf nach
unſerem pflichtmäßigen Dafürhalten die geheime Abſtimmung
nicht ferner zur Anwendung kommen. Sie ſteht im Widerſpruch
mit der in allen übrigen Zweigen des Staatslebens laut und
mit Recht geforderten Oeffenlichkeit, ſie verhüht den ſo bedeu-
tungsvollen Wahlakt mit einem Schleier, unter welchem alle
die Beſtrebungen, welche das Licht zu ſcheuen haben, ſich ver
vergen konnen, wogegen die öffentliche Stimmgebung den Er-
folg hat, daß man die abgegebene Wahlſtimme als das Re-
ſultat ſelbſtſtaäändiger Ueberzeugung betrachten kann. Daher wird
die öffentliche Abſtimmung von allen denen gewunſcht und an-
geſtrebt, welche die conſtiturionelle Monarchie dauernd begrün-
den und davon das verderbliche Spiel politiſcher Leidenſchaften
und Jntriguen fern halten wollen.

Auch in dieſem Punkte darf dem Volke die Oeffentlichkeit
nicht länger vorenthalten bleiben wir haben das Prinzip der-
ſelben in der Verordnung ausgeſprochen und werden die Feſt
ſetzungen über die Modalitäten der Ausführung in das Regle-
ment auſnehmen. Dabei eine Form zu finden, welche denjen
gen Urwahlern, die, als Landwehrmänner dem Rufe zu den
Waffen folgend ihren Wohnſitz zeitweiſe verlaſſen mußten die

Möglichkeit der Theilnahme an den Wahlen ihres Heimaths
Bezirks gewahrt, iſt eine gebieteriſche Forderung der Billigkeit
und des Rechts, welcher bereits in den Beſchlüſſen der deut
ſchen National Verſammlung entſprochen iſt und gleiche Rechts
und Billigkeits- Rückſichten erheiſchen, daß der Begriff des
Aufenthaltortes der Militair- Perſonen in einer Weiſe beſtimmt
werde, welche den beſonderen Verhaltniſſen des ſtehenden Hee
res entſpricht.

Drittens endlich hat es ſich als innere Unwahrheit und
deshalb als einen Keim großer Gefahren erwieſen, daß bisher
die Stimmen aller Urwähler ohne Unterſcheidung zuſammenge
zählt worden ſind und in ganz gleichem Verhaltniſſe zum Re-
ſultate der Wahlen beigetragen haben. Dieſe ſcheinbare Gleich-
heit iſt in der That eine Ungleichheit und Ungerechtigkeit ſie
bietet keine Bürgſchaft dafur, daß die verſchiedenen Intereſſen
des Wahlbezirkes in der Körperſchaft der Wahlmänner verhält
nißmäßig vertreten werden.

Bei Zuſicherung des allgemeinen Stimmrechts konnte es
nicht die Abſicht ſein, die Entſcheidung der großen politiſchen
und ſozialen Fragen in die Hand Aller zu gleichen Rechten zu
legen, auf dieſe Art das numeriſche Uebergewicht als das Be
ſtimmende hinzuſtellen, und dem unrichtig aufgefaßten Prinzipe
der Gleichberechtigung zu Gefallen, eine gerechte und einſichtige
Geſetzgebung unmöglich zu machen. Die Verfaſſungs Urkunde
verhindert nicht, daß bei Ausubung des Wahlrechts diejenigen
zuſammentreten, welche gleiche Lebensweiſe und gleiche Bedurf-
niſſe zu gleicher Anſchauung und gleichen Wünſchen verbinden.
Sie ſichert jedem ſelbſtſtändigen Preußen eine Theilnahme an
den politiſchen Rechten, ohne den Grundſatz umzuſtoßen, daß
dieſelbe nur nach den gegenuüberſtehenden Pflichten bemeſſen wer
den könne; ſie ſteht mi? der lauten Forderung der verhältniß-
mäßigen Vertretung der einzelnen Elemente des Staatslebens
nicht im Widerſpruch, und will den Fleiß, den Beſitz und die
Intelligenz nicht dem Uebergewichte der Kopfzahl zum Opfer
bringen.

Daß aber die wahre Stimme des Volkes ſchon in der
nächſten zweiten Kammer ihren Ausdruck finde, iſt um ſo noth
wendiger, je bedeurungsvoller die geſetzgeberiſche Aufgabe derſel
ben ſein wird, je ernſter die Zuſtände der Gegenwart ſind.
Eine Aenderung des Wahlgeſetzes in dieſer Beziehung kann
ohne Gefahr für das Gemeinwohl nicht langer ausgeſetzt wer
den, und deshalb glauben Ew. Majeſtät wir die im Entwurfe
der Verordnung enthaltenen Beſtimmungen ehrfurchtsvoll em
pfehlen zu müſſen. Unſer Vorſchlag verwirklicht nicht die in
der Anmerkung zum 67 der Verfaſſungs- Urkunde der Revi-
ſion vorbehaltene Klaſſen Vertretung. Das gleiche Jntereſſe
der einzelnen Bevolkerungsſchichten rritt äußerlich nicht ſo er
kennbar hervor, als es innerlich tief begründet iſt, und die Be-
meſſung des Verhaältniſſes der Berechtigungen zu einander iſt
eine ſo ſchwierige, daß wir es nicht unternehmen mochten, Ew.
Majeſtät zu rathen, darüber im Wege der Verordnung Feſt
ſetzung zu treffen. Wir haben uns demnach an das einfachſte
aäußerliche Kennzeichen jener Verhaltniſſe, die Betheiligung bei
der Steuerzahlung, gehalten. Jndem nur drei Abtheilungen
der Wahiler gebildet ſind, haben wir der Aſſociation der Jnter-
eſſen einen weiten Spielraum gelaſſen und auf die eigegthum
lichen Verhältniſſe jedes Ortes und jeder Gegend dadurch ge
bührende Rückſicht genommen, daß die Abtheilungen in jeder
Gemeinde, oder jedem aus mehreren Gemeinden zuſammenge
ſetzten Wahlbezirke, je nach dem Steuerquantum, welches ſie
aufbringen, und nicht nach demſelben beſtimmten Steuerſatze
für den ganzen Staat gebildet werden ſollen.
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Es bleibt der ferneren politiſchen Entwickelung uberlaſſen,

der lebendigen Einigung einerſeits und der daraus entſpringen-
den Sonderung andererſeits einen entſprechenden geſetzlichen Aus
druck zu geben. Gegenüber dem dringenden Bedürfniß aber
durfte Ew. Königl. Majeſtät Regierung nicht Anſtand nehmen,
den Weg anzubahnen, auf welchem allein die Gleichberechtigung
eine Wahrung werden kann.

Geſtutzt auf das Urtheil und die Wunſche der Beſonnenen
und Wohlgeſinnten im Lande, durchdrungen von der feſten
Ueberzeugung, daß der Staat durch Ausführung der Wahlen
in der bisherigen Art nicht nochmals geſährlichen Schwankun-
gen ausgeſetzt werden darf, ſehen wir den lebhaften Angriffen,
welche den von uns beantragten Veränderungen des Wahlaus-
führungsgeſetzes nicht fehlen werden mit Ruhe entgegen. Wir
übernehmen mit voller Zuverſicht die Verantwortlichkeit Ew.
Majeſtät unterthanigſt zu bitten, auf Grund des Art. 105 der
Verfaſſungs- Urkunde anliegende Verordnung uber das Wahl-
verfahren zu erlaſſen, weil wir die ſichere Hoffnung hegen, daß
es auf dieſem Wege gelingen wird, einen ſehnlichen Wunſch
aller Vaterlandsfreunde ſeiner Erfüllung entgegenzuführen, den
Wunſch, endlich zu geordneten Zuſtänden, vor Allem zu einer
Volksvertretung zu gelangen, die den wahrhaft conſtitutionellen
Anforderungen der Bevölkerung entſpricht, indem ſie auch in-
nerhalb des Kreiſes der zweiten Kammer den einzelnen Volks-
ſchichten denjenigen Einfluß geſtattet, welcher zu ihrer wirklichen
Bedeutung im Staatsleben im richtigen Verhaltniß ſteht.

Was nun den Zeitpunkt der neuen Wahlen und der Zu-
ſammenberufung der Kammern betrifft, ſo iſt es unſer lebhaf-
ter Wunſch geweſen, die in dieſer Beziehung in der Verfaſſungs
Urkunde vorgeſchriebenen Friſten innezuhalten, und wir durften
hoffen, daß uns dies, obwohl das von uns vorgeſchlagene Wahl
verfahren umfaſſende Vorarbeiten ſeitens der Behoörden erheiſcht,
dennoch durch deren pflichtmäßige und angeſtrengte Mittheilung

gelingen wurde. JAls wir jedoch im Begriff ſtanden, Ew. Königl. Majeſtät
die Verordnung wegen Abanderung des Wahlverfahrens zur
Genehmigung zu unterbreiten, erhob in einzelnen Theilen des
Landes der Aufruhr ſein Haupt und lahmte nicht nur die zur
Ausführung des Wahlgeſetzes unerläßliche Thätigkeit der geſetz
lichen Behörden, ſondern machte es überhaupt unmoglich, mit
einer Verordnung hervorzutreten, welche inneren Frieden und
geſetzliche Ordnung vorausſetzen muß. Jetzt, nachdem die
Empörung überall im Jnlande niedergeworfen und das Anſehen
der Geſetze wieder hergeſtellt iſt, ſind wir zwar entſchloſſen, die
Wahlen möglichſt zu beeilen, allein wir erachten uns auch für
verpflichtet, offen auszuſprechen, daß es thatſächlich unmöglich
iſt, dieſelben innerhalb der verfaſſungsmaßigen Friſten vorneh-
men zu laſſen. Bei Ew. Königl. Majeſtät tragen wir daher
allerunterthänigſt dahin an, durch Vollziehung der fernerweit
anliegenden Verordnung beſtimmen zu wollen daß der Zuſam
mentritt der Wähler um ſechs Wochen über den verfaſſungs-
mäßigen Termin und dem entſprechend der Zuſammentritt der
zweiten Kammer gleichmäßig hinausgeſchoben werde, was nach
Art. 76 der Verfaſſungs- Urkunde die Folge haben wird, daß
die Vertagung der erſten Kammer ſo lange fortdauert, bis die
zweite Kammer ihre Arbeiten wieder beginnt. Wir nehmen die
mit dieſem Antrage verbundene Verantwortlichkeit um ſo willi
ger und zuverſichtlicher auf uns, als wir uns der Hoffnung
hingeben, daß bis zum Zuſammentritt der Kammern die Lei-
denſchaften, welche in vielen Gegenden des Vaterlandes der
deutſchen Verfaſſungsfrage ſich bemächtigt haben, einer pflicht-
getreuen und beſonnenen Erwägung gewichen ſein werden,
und als die durch die Umſtande gebotene Hinausrückung des
Wahltermins zugleich den Vortheil gewährt, daß inmittelſt das

deutſche Verfaſſungswerk, wie es dem Volke geboten wird, zur
öffentlichen Kenntniß gelangt, und die Wähler demnach ſich auf-
gefordert und in den Stand geſetzt ſehen werden Manner in
die preußiſche zweite Kammer zu entſenden, von welchen zu er
warten iſt, daß ſie die hohe Bedeutung des Moments richtig
erkennen und mit patriotiſcher Hingebung eine Angelegenheit
auffaſſen werden, in welcher die wichtigſten Intereſſen Preußens
und Deutſchlands untrennbar verbunden ſind.

Berlin den 29. Mai 1849.

Das Staats-Miniſterium.Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
teuffel. von Strotha. von der Heydt. von Rabe.

Simon s.

u Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-
en c. 2c.

verordnen in Ausführung der Artikel 67 bis 74 und auf Grund des Ar-
tikels 105 der Verfaſſungs- Urkunde, auf den Antrag Unſeres Staats
miniſteriums, daß ſtatt des Wahlgeſetzes für die Abgeordneten der zweiten
Kammer vom 6. Dezember 1848 die nachfolgenden näheren Beſtimmungen
zur Anwendung zu bringen ſind

H. 1. Die Abgeordneten zur zweiten Kammer werden von Wahlmän-
nern in Wahlbezirken, die Wahlmänner von den Urwählern in Urwahl-
bezirken gewählt.

H. 2. Die Zahl der in jedem Regierungsbezirke zu wählenden Abge
ordneten weiſt das anliegende Verzeichniß nach.

H. 3. Die Bildung der Wahlbezirke iſt nach Maßgabe der durch die
letzten allgemeinen Zählungen ermittelten Bevölkerung von den Regierun
gen dergeſtalt zu bewirken daß von jedem Wahlkörper mindeſtens zwei
Abgeordnete zu wählen ſind. Kreiſe, die zu verſchiedenen Regierungsbe
zirken gehören können ausnahmsweiſe durch den Ober Präſidenten zu ei-
nem Wahlbezirke vereinigt werden wenn es nach der Lage und den ſon
ſtigen Verhältniſſen der erſteren nöthig erſcheint.

hier 4. Auf jede Vollzahl von 250 Seelen iſt ein Wahlmann zu
wählen.

H. 5. Gemeinden von weniger als 750 Seelen, ſo wie nicht zu ei
ner Gemeinde gehörende bewohnte Beſitzungen, werden von dem Landrathe
mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden zu einem Urwahlbezirke
vereinigt.

H. 6. Gemeinden von 1750 oder mehr als 1750 Seelen werden von
der Gemeinde Verwaltungsbehörde in mehrere Urwahlbezirke getheilt.
Se nd ſo einzurichten, daß höchſtens 6 Wahlmänner darin zu wäh
en find.

H. 7. Die Urwahl-Bezirke müſſen, ſo weit es thunlich iſt, ſo gebil
det werden, daß die Zahl der in einem jeden derſelben zu wählenden
Wahlmänner durch drei theilbar iſt.

H. 8. Jeder ſelbſtſtändige Preuße, welcher das 24ſte Lebensjahr voll
endet und nicht den Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechtskräf-
tigen richterlichen Erkenntniſſes verloren hat, iſt in der Gemeinde, worin
er ſeit ſechs Monaten ſeinen Wohnſitz oder Aufenthalt hat, ſtimmberech
tigter Urwähler, ſofern er nicht aus öffentlichen Mitteln Armen Unter
ſtützung erhält.

H. 9. Die Militairperſonen des ſtehenden Heeres und die Stamm
Mannſchaften der Landwehr wählen an ihrem Standorte ohne Rückſicht
darauf, wie lange ſie ſich an demſelben vor der Wahl aufgehalten haben.
Sie bilden wenn ſie in der Zahl von 750 Mann oder darüber zuſammen
ſtehen, einen oder mehrere beſondere Wahlbezirke. Landwehrpflichtige,
welche zur Zeit der Wahlen zum Dienſte einberufen find, wählen an dem
Orte ihres Aufenthaltes für ihren Heimaths Bezirk.

H. 10. Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu ent
richtenden direkten Staatsſteuern (Klaſſenſteuer, Grundſteuer Gewerbe
ſteuer) in 3 Abtheilungen getheilt, und zwar in der Art, daß auf jede
Abtheilung ein Drittheil der Geſammtſumme der Steuerbeträge aller Ur-
wähler fällt. Dieſe Geſammt Summe wird berechnet: a) gemeindeweiſe,
falls die Gemeinde einen Urwahl Bezirk für fich bildet oder in mehrere
Urwahl Bezirke getheilt iſt. (9. 6.) bezirksweiſe, falls der Urwahl
Bezirk aus mehreren Gemeinden zuſammengeſetzt iſt. (9. 5.)

H. 11. Wo keine Klaſſenſteuer erhoben wird tritt für dieſelbe zu
nächſt die etwa in Gemäßheit der Verordnung vom 4. April 1848 anſtatt
der indirekten eingeführte direkte Staatsſteuer ein. Wo weder Klaſſen
ſteuer, noch klaſſifizirte Steuer auf Grund der Verordnung vom 4. April
1848 erhoben wird, tritt an Stelle der Klaſſenſteuer die in der Gemeinde
zur Hebung kommende direkte Kommunalſteuer. Wo auch eine ſolche aus
nahmsweiſe nicht beſteht, muß von der Gemeinde Verwaltung nach den
Grundſätzen der Klaſſenſteuer Veranlagung eine ungefähre Einſchätzung
bewirkt und der Betrag ausgeworfen werden, welchen jeder Urwähler da
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nach als Klaſſenſteuer zu zahlen haben würde. Wird die Gewerbeſteuer
von einer h Arie entrichtet, ſo iſt die Steuer behufs Beſtim
mung, in welche Abtheilung die Geſellſchafter gehören, zu gleichen Thei-
len auf dieſelben zu repartiren.

S. 12. Die erſte Abtheilung beſteht aus denjenigen Urwählern, auf
welche die höchſten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Dritttheils der
Geſammtſteuer (S. 10) fallen. Die zweite Abtheilung beſteht aus denjeni-
gen Urwählern, auf welche die nächſt niedrigeren Steuerbeträge bis zur
Gränze des zweiten Dritttheils fallen. Die dritte Abtheilung beſteht aus
den am niedrigſten beſteuerten Urwählern auf welche das dritte Dritttheil
fällt. Jn dieſe Abtheilung gehören auch diejenigen Urwähler, welche keine
Steuer zahlen.

S. 13. So lange der Grundſatz wegen Aufhebung der Abgaben Be
freiungen in Bezug auf die Klaſſenſteuer und direkte Kommunalſteuer noch
nicht durchgeführt iſt, ſind die zur Zeit noch befreiten Urwähler in diejenige
Abtheilung aufzunehmen, welcher fie angehören würden wenn die Befrei-
ungen bereits aufgehoben wären.

g. 14. Jede Abtheilung wählt ein Dritttheil der zu wählenden Wahl
männer. Jſt die Zahl der in einem Urwahlbezirke zu wählenden Wahl-
männer nicht durch 3 theilbar, ſo iſt, wenn nur 1 Wahlmann übrig bleibt,
dieſer von der zweiten Abtheilung zu wählen. Bleiben 2 Wahlmänner
übrig, ſo wählt die erſte Abtheilung den einen und die dritte Abtheilung
den anderen.

H. 15. Jn jeder Gemeinde iſt ſofort ein Verzeichniß der ſtimmberech-
tigten Urwähler (Urwählerliſte) aufzuſtellen in welchem bei jedem einzelnen
Namen der Steuerbetrag angegeben wird den der Urwähler in der Gemeinde
oder in dem aus mehreren Gemeinden zuſammengeſetzten Urwahlbezirk zu
entrichten hat. Dies Verzeichniß iſt öffentlich auszulegen und daß dieſes
geſchehen in ortsüblicher Weiſe bekannt zu machen. Wer die Aufſtellung
für unrichtig oder unvollſtändig hält, kann dies innerhalb dreier Tage nach
der Bekanntmachung bei der Orts Behörde oder dem von derſelben dazu
ernannten Kommiſſar oder der dazu niedergeſetzten Kommiſſion ſchriftlich
anzeigen oder zu Protokoll geben. Die Entſcheidung darüber ſteht in den
Städten der Gemeinde Verwaltungs Behörde auf dem Lande dem Land
rathe zu. Jn Gemeinden die in mehrere Urwahlbezirke getheilt ſind er
folgt die Aufſtellung der Urwähler- Liſten nach den einzelnen Bezirken

S. 16. Die Abtheilungen (S. 12) werden ſeitens derſelben Behörden
feſtgeſtellt, welche die Urwahlbezirke abgränzen (8S8. 5, 6). Eben dieſe
Behörden haben für jeden Urwahlbezirk das Lokal, in welchem die auf den
Bezirk bezügliche Abtheilungsliſte öffentlich auszulegen und die Wahl der
Wahlmänner abzuhalten iſt, zu beſtimmen und den Wahl Vorſteher der
die Wahl zu leiten hat, ſo wie einen Stellvertreter deſſelben für Verhin
derungsfälle zu ernennen. Jn Bezug auf die Berichtigung der Abthei-
lungsliſten kommen die Vorſchriften des S. 15 gleichmäßig zur Anwendung.

17. Der Tag der Wahl iſt von dem Miniſter des Jnnern feſtzu-
ſetzen.e H. 18. Die Wahlmänner werden in jeder Abtheilung aus der Zahl
der ſtimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rückſicht auf die
Abtheilung gewählt. Mit Ausnahme des Falles der Auflöſung der Kam-
mer find die Wahlen der Wahlmänner für die ganze Legislatur Periode
dergeſtalt gültig, daß bei einer erforderlich werdenden Erſatzwahl eines
Abgeordneten nur an Stelle der inzwiſchen durch Tod Wegziehen aus
dem Urwahlbezirk oder auf ſonſtige Weiſe ausgeſchiedenen Wahlmänner
neue zu wählen find.

19. Die Urwähler ſind zur Wahl durch ortsübliche Bekanntma
chung zu berufen.

H. 20. Der Wahl Vorſteher ernennt aus der Zahl der Urwähler des
Wahlbezirks einen Protokollführer, ſo wie 3 bis 6 Beiſitzer, welche mit
ihm den Wahl Vorſtand bilden und verpflichtet fie mittelſt Handſchlags
an Eidesſtatt.

21. Die Wahlen erfolgen abtheilungsweiſe durch Stimmgebung zu
Protokoll, nach abſoluter Mehrheit und nach den Vorſchriften des Regle
ments 32).

22. Jn der Wahl Verſammlung dürfen weder Diskuſſionen ſtatt
finden noch Beſchlüſſe gefaßt werden. Wahlſtimmen, unter Proteſt oder
Vorbehalt abgegeben find ungültig.

23. Ergiebt ſich bei der erſten Abſtimmung keine abſolute Stim
menmehrheit, ſo findet die engere Wahl ſtatt.

24. Der gewählte Wahlmann muß ſich über die Annahme der
Wahl erklären. Eine Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt gilt als Ab
lehnung und zieht eine Erſatzwahl nach ſich.
H. 25. Das Protokoll wird von dem Wahl Vorſtande (9. 20) unter

zeichnet und ſofort dem Wahl Kommiſſar (H. 26) für die Wahl der Ab
geordneten eingereicht.

H. 26. Die Regierung ernennt den Wahl Kommiſſar für jeden Wahl
bezirk zur Wahl der Abgeordneten und beſtimmt den Wahlort.
S. 27. Der Wahl-Kommiſſar beruft die Wahlmänner mittelſt ſchrift

licher Einladung zur Wahl der Abgeordneten. Er hat die Verhandlungen
über die Urwahlen nach den Vorſchriften dieſer Verordnung zu prüfen,

und wenn er einzelne Wahlakte für ungültig erachten ſollte, der Verſamm
lung der Wahlmänner ſeine Bedenken zur endgültigen Entſcheidung vor
zutragen. Nach Ausſchließung derjenigen Wahlmänner, deren Wahl für
ungültig erkannt iſt, ſchreitet die Verſammlung ſofort zu dem eigentlichen
Wahlgeſchäfte. Außer der vorgedachten Erörterung und Entſcheidung über
die etwa gegen einzelne Wahlakte erhobenen Bedenken dürfen in der Ver
ſammlung keine Diskuſſionen ſtattfinden, noch Beſchlüſſe gefaßt werden.

28. Der Tag der Wahl der Abgeordneten iſt von dem Miniſter
des Jnnern feſtzuſetzen.

H. 29. Zum Abgeordneten iſt jeder Preuße wählbar, der das dreißigſte
Lebensjahr vollendet, den Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte in Folge rechts
kräftigen richterlichen Erkenntniſſes nicht verloren hat und bereits ein Jahr
lang dem preußiſchen Stagts- Verbande angehört.

30. Die Wahlen der Abgeordneten erfolgen durch Stimmgebung
zu Protokoll. Der Protokollführer und die Beiſitzer werden von den Wahl
männern auf den Vorſchlag des Wahlkommiſſars gewählt und bilden mit
dieſem den Wahl- Vorſtand. Die Wahlen erfolgen nach abſoluter Stim
menmehrheit. Wahlſtimmen unter Proteſt oder Vorbehalt abgegeben, ſind
ungültig. Ergiebt fich bei der erſten Abſtimmung keine abſolute Mehrheit,
ſo wird zu einer engeren Wahl geſchritten.

H. 31. Der gewählte Abgeordnete muß ſich über die Annahme oder
Ablehnung der auf ihn gefallenen Wahl gegen den Wahlkommiſſarius er
klären. Eine Annahme Erklärung unter Proteſt oder Vorbehalt gilt als
Ablehnung, und hat eine neue Wahl zur Folge.

H. 32. Die zur Ausführung dieſer Verordnung erforderlichen nähe
ren Beſtimmungen hat Unſer Staats- Miniſterium in einem zu erlaſſenden
Reglement zu treffen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Sansſouci, den 30. Mai 1849.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von
Manteuffel. von Strotha. von der Heydt. von Rabe.

Simons.
Verordnung

über die Ausführung der Wahl der
Abgeordneten zur zweiten Kammer.

Verzeichnißder in den einzelnen Regierungs Bezirken zu wählenden Anzahl von
Abgeordneten zur zweiten Kammer.

Anzahl der Abgeordneten zur

Regierungs Bezirk zweiten Kammer.
Königsberg 18Gumbinnen 14Danzig 9Marienwerder 13Poſen 20Bromberg 10Stadt Berlin JPotsdam 18Frankfurt 18Stettin 12Köslin 9Stralſund 4Breslau 25Oppeln 21Liegnitz 20Magdeburg 15Merſeburg 16Erfurt 7Münſter 5Minden 10Arnsberg 12Köln 11Düſſeldorf. 19Koblenz 11Trier 11Aachen 2 9350

Wir r Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu
en c.

verordnen auf den Antrag Unſeres Staats Miniſteriums was folgt:
Art. 1. Die Urwähler für die zweite Kammer haben ſich am 17.

Juli d. J. zur Wahl der Wahlmänner zu verſammeln.
2. Die Kammern werden auf den 7. Auguſt d. J. zuſammen

berufen.
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Art. 3. Unſer Staats Miniſterium wird mit der Ausführung der
gegenwärtigen Verordnung beauftragt

uUrkundlich unter Unſerer pöchſteigenhändigen Unterſchrift und beige
drucktem Königlichen Jnſiegel. m

FGegeben Sansſouci, den 30. Mai 1849.
(gez.)

(gegengez.) Graf von Brandenburg.
Manteuffel. von Strotha. von der Heydt.

n Simons.
Friedrich Wilhelm.
von Laden berg. von

von Rabe.

Verordnung
über den Termin zur Wahl für die
zweite Kammer, und die Einberufung

beider Kammern.

Der Miniſter des Jnnern hat an ſammtliche Landraths
Aemter und abſchriftlich an die Königlichen Ober-Präſidien und
Regierungen folgendes Schreiben erlaſſen

Dem Königlichen Landraths-Amte überſende ich in der Anlage die Ent-
würfe a) der Verfaſſung des deutſchen Reichs, b) eines Geſetzes, betref
fend die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshaus. Ueber die nächſte Be

immung und über die hohe Bedeutung dieſer Dokumente enthalte ich
mich jeder Aeußerung. Jn beiderlei Beziehung wird die im Staats-
Anzeiger abgedruckte begleitende Note, mittelſt deren dieſelben den ver
ſchiedenen deutſchen Regierungen mitgetheilt find, genügende Auskunft ge
ben. Ich beſchränke mich daher darauf, das Königliche LandrarhsAmt zu
erſuchen, ſeines Orts dahin zu wirken, daß der gegenwärtig ſeitens Seiner
Majeſtät Regierung gethanene Schritt möglichſt zur allgemeinen Kenntniß
gelangt und mit richtigem Verſtändniß aufgefaßt werde. Ueber etwa übrig
bleibende Zweifel wird eine umfaſſende authentiſche Declaration, welche in
wenigen Tagen der Oeffentlichkeit übergeben werden wird, Aufſchluß ge-
währen. Nur in Beziehung auf H. 2 des Wahlgeſetzes ſehe ich mich ver-
anlaßt, ſchon jetzt erlauternd Folgendes zu bemerken. Wenn in dieſem Pa-
ragraphen die Selbſtſtändigkeit, welche als Bedingung der Theilnahme an
den Wahlen zum Volkshauſe hingeſtellt iſt, von der Berechtigung an den
Gemeindewahlen des Wohnorts Theil zu nehmen abhängig gemacht iſt,
ſo hat dieſe Beſtimmung offenbar den Sinnj, daß diejenigen, deren politi-
ſche Geltung nicht ſo weit zur Anerkennung gelangt iſt, daß ihnen eine
ſelbſtthätige Mitwirkung in Gemeinde Angelegenheiten zuſteht, von den
Wahlen zum Volkshauſe ausgeſchloſſen ſein ſollen. Jn denjenigen Lan-
destheilen, wo ſämmtliche bewohnte Orte beſtimmten Gemeinden angehören
und die Vertretung der letzteren durch ein Wahlgeſetz geregelt iſt, wird
ſich mit Leichtigkeit erkennen laſſen, ob die Bedingungen des Geſetzes er
füllt ſind. Wo dieſe Vorausſetzung aber nicht zutrifft,, wie dieſes in ei
nem großen Theile von Preußen dann der Fall ſein würde, wenn nicht
vor der Reichswahl die im Entwurfe vorliegende Gemeindeordnung ins
Leben tritt, wird man den im H. 2 des Wahlgeſetzes zum Grunde liegen-
den Gedanken einſtweilen durch Uebergangs Beſtimmungen verwirklichen
müſſen damit einerſeits die Erreichung des Zweckes geſichert und ſolche
Perſonen von der Wahl ausgeſchloſſen werden, deren Nichtberechtigung zur
Theilnahme an der Gemeindewahl feſtſteht, andererſeits aber verhindert
werde, daß Jemand nur aus dem Grunde des Wahlrechts verluſtig gehe,
weil in dem Orte, wo er wohnt, überhaupt Gemeindewahlen nicht ſtatt
finden. Das Königliche Landraths-Amt wolle etwanige Anfragen, welche
über dieſen Punkt an daſſelbe gelangen möchten, in dieſem Sinne beant-
antworten. Berlin, den 30. Mai 1849. Der Miniſter des Jnnern.
von Manteuffel.

Halle, d. 1. Juni. Nach Berichten eines durchaus
glaubwürdigen Reiſenden aus Zeitz, welcher am 30. Mai
die Stadt verlaſſen, iſt bis zu dieſer Zeit die Ruhe in der
Stadt in keiner Weiſe geſtort worden wodurch ſich der Be
richt der Oeutſchen Reform über daſelbſt ſtartgehabte Exceſſe,
den wir in unſerer geſtrigen Weilage mitgetheilt haben, als
falſch ergiebt.

Schleswig d. 27. Mai.
weſens veroffentlicht Folgendes:

„„Dem unterzeichneten Departement iſt heute die betrübende Nachricht
zugegangen daß der Chef des Stabes unſeres verehrten Generals, der
Königlich preußiſche Hauptmann im großen Generalſtabe von Delius, Rit
ter 2c., am 2äſten d. M. vor Friedericia von einer feindlichen Gewehrku-
gel tödtlich getroffen, am 26ſten d. M. den Tod der Helden geſtorben iſt.
Seit dem Beginne unſerer Erhebung kämpfend für die Sache unſeres Lan
des, wandte er den unermüdlichſten Fleiß der Neubildung unſeres Heeres
zu, war er den jungen Truppen in jedem Gefechte Führer und leuchtendes

Das Deparkement des Kriegs-

Vorbild. Ausgerüſtet mit allen Eigenſchaften des Kriegers, die eine große
Zukunft ihm vorausſagen ließen, ward er dem Vaterlande viel zu früh
entriſſen, aber ſein Andenken wird bleibend ſein in der werdenden Geſchichte
der ſchleswig holſteiniſchen Armee. Gottorf, dem 27. Mai 1849. Das
Departement des Kriegsweſens. Jacobſen.“

Frankreich.
Paris, d. 28. Mai. Die Eröffnung der legis-

lativen Verſammlung hat heute ohne weitere Ceremonicen
ſtattgefunden. Die offentliche Sitzung war von geringer Be
deutung. Nach einigen Worten, welche der Alterspraſident
Keratry an die Verſammlung richtete, zog ſich dieſe in ihre
Bureaux zurück um zu deren Bildung zu ſchreiten. Die ge
mäßigte Partei har bei dieſer einen vollſtändigen Sieg da
vongetragen alle Vorſitzenden gehören ihr an, denn die einzigen
Republikaner, welche gewählt wurden, Cavaignac und Francovis
Arago, gehören, wie ſich von ſelbſt verſteht, jenen und nicht
den Montagnards an. Eine große Menge umgab die Zugange
des Sitzungsgebaudes es fiel indeß nicht die mindeſte Ruhe-
ſtörung vor. Mithin haben ſich alle Gerüchte, welche man des-
halb verbreitet hatte, als ungegründet erwieſen.

Das neue Miniſterium iſt noch immer nicht konſtituirt.
Allem Anſchein nach aber wird die Kombination Barrot-Du-
faure über die Bugeaud-Falloux-Faucher den Sieg davon
tragen.
Die Verwerfung der Leſſeps'ſchen Vermittelungsanträge
ſeitens der römiſchen Republik hat ſich beſtätigt. Die Nach-
richt davon iſt offiziell hier eingetroffen.

nndddantteteeeteeeeeereeeeeerere

Deutſche Nationalverſammlung.
Frankfurt, den 30. Mai.

Die Sitzung am 30. Mai war die 230. und wahrſcheinlich die letzteder zertrummerten Nationalverſammlung. Von h un e m
für den eifrigſten Demokraten nur noch einen im Lande herumziehenden
Klubb geben, der ſich anmaßt, ſich die deutſche Reichsverſammlung
der großen deutſchen Nation zu nennen, in Wahrheit aber, wie Uhland
ſich ausdrückte, ein Winkelkonvent iſt. Es ſtand nämlich ein Antrag

es Dreißigerausſchuſſes auf der Tagesordnung, dahin gehend, daß die
nächſte Sitzung der Nationalverſammlung in bevorſtehender Woche in
Stuttgart ſtattfinden und daß dorthin die Centralgewalt, das Miniſte-
rium und die Bevollmächtigten der Regierungen folgen ſollten. Die
Mitglieder des zum Kliubb herabgeſunkenen Parlaments glaubten ſich
in Frankfurt nicht mehr ſicher, preußiſches Militär hat für ſie etwas
Abſtoßendes. Gegen den Antrag ſprachen Gefrörer, Uhland, Reden,
Venedey, Henkel und Eiſenmann:; Gefrörer, ein Württemberger von
Geburt, verwahrte ſich ſogar im Namen des Vaterlandes gegen die
Abſicht, Stuttgart „karlsruhern“ zu wollen. Dagegen vertheidigten
Vogt, Hagen, Mohl und Schoder in gewohnter Weiſe den Antrag,
beſonders beluſtigend ließ ſich Simons Preußenfurcht aus. Der Aus-
ſchußantrag wurde mit 71 gegen 64 Stimmen angenommen. Nach der
Abſtimmung legte der Präſident Reh ſein Amt nieder, zwei Mitglie-
der des Bureaus folgten ihm und neun Austrittserklärungen machten
den würdigen Schluß der Berathung. Das Amt eines Präſidenten
ging dann auf den Arzt Löwe aus Kalbe über, welcher erklarte, daß
er die nächſte Sitzung in Stuttgart anſageu und für die Ueberſiedelung
dieſer ſogenannten Reichsverſammlung ſein Möglichſtes thun werde.
3 es in Frantſugt h des verfaſſunggebenden deutſchen Par

r rt und in der Paulski ig niRuhme des deutſchen Volkes! Paulsckeche, wahrhöftig Mat zum

nennen Se

Perſonen Frequenz der Magdeburg- Leipziger
Eiſenbahn.

Bis inel. den 12. Mai e. wurden befördert 214,339 Perſonen.
Vom 13. bis inel. 19. Mai e. incl.

1263 Perſonen aus dem Zwiſchenverkehr 11,321 Perſonen.

Summa 225,660 Perſonen.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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